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Durchgeschriebene Fassung des TVöD 
für den Dienstleistungsbereich Pflege- und Betreuungseinrichtungen 

(TVöD-B) 
 
Inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver-
bände (VKA) sowie den Gewerkschaften ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) und dbb beamtenbund und tarifunion.  
 
Die durchgeschriebene Fassung gibt den Stand vom 1. August 2025 wieder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
Leipziger Straße 51 
10117 Berlin 
www.vka.de



 

3 
 

Vorbemerkungen 
 
1. Der TVöD – Allgemeiner Teil – und der jeweilige Besondere Teil Verwaltung 

(BT-V), Krankenhäuser (BT-K), Pflege- und Betreuungseinrichtungen (BT-B), 
Sparkassen (BT-S), Flughäfen (BT-F) und Entsorgung (BT-E) bilden im Zusam-
menhang das Tarifrecht für den jeweiligen Dienstleistungsbereich. 

 
2. Zur besseren Übersicht und Lesbarkeit haben die Tarifvertragsparteien aus dem 

Allgemeinen Teil des TVöD und dem jeweiligen Besonderen Teil entsprechend 
der Prozessvereinbarung vom 9. Januar 2003 durchgeschriebene Fassungen für 
die sechs Dienstleistungsbereiche erstellt. 

 
3. Die Kündigung eines unter Nr. 1 genannten Tarifvertrages oder einzelner Rege-

lungen davon hat unmittelbare Rechtswirkung auf die entsprechende/n durchge-
schriebene/n Fassung/en.  

 
4. Die durchgeschriebenen Fassungen regeln nicht das Verhältnis der Tarifver-

tragsparteien als Normgeber zueinander (Innenverhältnis). Sie sind nicht die 
Grundlage für Tarifverhandlungen oder Kündigungen, denn Allgemeiner Teil und 
die Besonderen Teile bleiben rechtlich selbstständige Tarifverträge. Die durch-
geschriebenen Fassungen enthalten ausschließlich Rechtsnormen für die An-
wendungsebene im Außenverhältnis (Arbeitgeber, Beschäftigte, Gerichte etc.). 
Jeder durchgeschriebenen Fassung wird eine Legende angefügt, aus der sich 
die Entsprechungen der Regelungen des jeweiligen Besonderen Teils zu den 
Bestimmungen des TVöD – Allgemeiner Teil – ergeben. 

 
5. Tarifverhandlungen zur Änderung oder Ergänzung des Tarifrechts werden auf 

der Grundlage der unter Nr. 1 genannten Tarifverträge geführt. Etwaige Ände-
rungen oder Ergänzungen ändern auch die durchgeschriebenen Fassungen. 
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und BT-B  
 

Redaktioneller Hinweis für die in den Fußnoten verwendeten Abkürzungen: 
AT  = Allgemeiner Teil TVöD 
BT-B = Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen 
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Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Die nachfolgenden Regelungen gelten für Beschäftigte, die in einem Arbeitsver-
hältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der 
VKA ist, wenn sie in  
a) Heil-, Pflege- und Entbindungseinrichtungen,  
b) medizinischen Instituten von Heil- und Pflegeeinrichtungen,  
c) sonstigen Einrichtungen und Heimen, in denen die betreuten Personen in 

ärztlicher Behandlung stehen, wenn die Behandlung durch nicht in den Ein-
richtungen selbst beschäftigte Ärztinnen oder Ärzte stattfindet, oder in 

d) Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der Erzie-
hung, der Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Für-
sorge und Betreuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbe-
schränkten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn 
diese Einrichtungen nicht der ärztlichen Behandlung der betreuten Perso-
nen dienen,  

beschäftigt sind, soweit die Einrichtungen nicht vom Geltungsbereich des 
§ 1 Abs. 1 TVöD-K erfasst werden.2 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1: 
Auf Lehrkräfte findet § 51 BT-V [entspricht Anlage C.7 zum TVöD-V] Anwendung. 
 

(2) Diese Regelungen gelten nicht für 
a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn 

ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, sowie 
Chefärztinnen/Chefärzte, 

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinaus-
gehendes regelmäßiges Entgelt erhalten, 

c) bis g) [nicht besetzt] 
h) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kranken-

pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Alten-
pflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten, 

i) Beschäftigte, für die Eingliederungsleistungen gewährt werden, 
k) (aufgehoben)  

 
2  Absatz 1 ersetzt durch redaktionell angepassten § 40 Abs. 1 BT-B; § 1 Abs. 1 AT und § 40 Abs. 2 

BT-B nicht besetzt.  
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l) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, 
sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, 

m) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV. 
n) bis t) [nicht besetzt]3 

 
(3)  [nicht besetzt] 
 
(4)  Absatz 2 Buchst. b findet auf  

a) Ärztinnen und Ärzte als ständige Vertreterinnen/Vertreter der/des leitenden 
Ärztin/Arztes,  

b) Ärztinnen und Ärzte, die einen selbständigen Funktionsbereich innerhalb 
einer Fachabteilung oder innerhalb eines Fachbereichs mit mindestens 
zehn Mitarbeiter/-innen leiten oder 

c) Ärztinnen und Ärzte, denen mindestens fünf Ärzte unterstellt sind, sowie 
d) ständige Vertreterinnen und Vertreter von leitenden Zahnärztinnen und 

Zahnärzten mit fünf unterstellten Zahnärztinnen und Zahnärzten 
keine Anwendung. 2Eine abweichende einzelvertragliche Regelung ist zulässig.4 

 
 

§ 2 
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

 
(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 
 
(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 

werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis.  
 

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 
können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
 

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht 
eine kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmit-
telbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt 
die Probezeit. 

 
 

§ 3 
Allgemeine Arbeitsbedingungen 

 
(1) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch ge-

setzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses hinaus. 

 
3 Absatz 2 redaktionell angepasst. 
4 Absatz 4 entspricht § 41 BT-B. 
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(2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 
oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Für 
jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst erhalten Ärztinnen und Ärzte einen nicht 
zusatzversorgungspflichtigen Einsatzzuschlag bis 31. März 2021 in Höhe von 
21,46 Euro, ab 1. April 2021 in Höhe von 21,76 Euro und ab 1. April 2022 in Höhe 
von 22,15 Euro. 3Werden den Beschäftigten derartige Vergünstigungen angebo-
ten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

 
(3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber 

rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätig-
keit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfül-
lung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Inte-
ressen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten bei demsel-
ben Arbeitgeber oder im übrigen öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) 
kann eine Ablieferungspflicht zur Auflage gemacht werden.  

 
(3.1) Ärztinnen und Ärzte können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentä-

tigkeit Unterricht zu erteilen.5 
 
(4) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den Beschäf-

tigte/n zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er 
zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei der 
beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärz-
tin/einen Betriebsarzt, eine Personalärztin/einen Personalarzt oder eine Amtsärz-
tin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere 
Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt 
der Arbeitgeber. 

 
(5) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-

akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten. 

 
(6) Die Schadenshaftung der Beschäftigten ist bei dienstlich oder betrieblich veran-

lassten Tätigkeiten auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  

 
 

§ 3.16 
Allgemeine Pflichten der Ärztinnen und Ärzte 

 
(1) 1Zu den den Ärztinnen und Ärzten obliegenden ärztlichen Pflichten gehört es 

auch, ärztliche Bescheinigungen auszustellen. 2Die Ärztinnen und Ärzte können 
vom Arbeitgeber auch verpflichtet werden, im Rahmen einer zugelassenen 
Nebentätigkeit von leitenden Ärztinnen und Ärzten oder für Belegärztinnen und 
Belegärzte innerhalb der Einrichtung ärztlich tätig zu werden. 

 

 
5 Entspricht § 43 BT-B. 
6 Entspricht § 42 BT-B. 
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(2) 1Zu den aus der Haupttätigkeit obliegenden Pflichten der Ärztinnen und Ärzte 
gehört es ferner, am Rettungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzu-
nehmen. 2Für jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst erhalten Ärztinnen und 
Ärzte einen nicht zusatzversorgungspflichtigen Einsatzzuschlag bis 31. März 
2025 in Höhe von 24,26 Euro und ab 1. April 2025 in Höhe von 24,99 Euro. 3Die-
ser Betrag verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß 
wie das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 14 Stufe 3. 

 
Protokollerklärungen zu Absatz 2:  
1. Eine Ärztin/Ein Arzt, die/der nach der Approbation noch nicht mindestens 

ein Jahr klinisch tätig war, ist grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungs-
dienst heranzuziehen. 

2. Eine Ärztin/Ein Arzt, der/dem aus persönlichen oder fachlichen Gründen 
(z. B. Vorliegen einer anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die 
dem Einsatz im Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit, lang-
jährige Tätigkeit als Bakteriologin) die Teilnahme am Rettungsdienst nicht 
zumutbar ist, darf grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst her-
angezogen werden. 

3. In Fällen, in denen kein grob fahrlässiges und kein vorsätzliches Handeln 
der Ärztin/des Arztes vorliegt, ist die Ärztin/der Arzt von etwaigen Haftungs-
ansprüchen freizustellen. 

4. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn der Ärztin/dem Arzt wegen der 
Teilnahme am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige Leis-
tungen vom Arbeitgeber oder von einem Dritten (z. B. private Unfallversi-
cherung, für die der Arbeitgeber oder ein Träger des Rettungsdienstes die 
Beiträge ganz oder teilweise trägt, Liquidationsansprüche usw.) zustehen. 
2Die Ärztin/Der Arzt kann auf die sonstigen Leistungen verzichten. 
 

(3) 1Die Erstellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftli-
chen Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet wer-
den, gehört zu den den Ärztinnen und Ärzten obliegenden Pflichten aus der 
Haupttätigkeit. 

 
 

§ 3.27 
Betrieblicher Gesundheitsschutz/Betriebliche Gesundheitsförderung 

der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 
 

(1) Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Beschäftigten des Sozial- und Er-
ziehungsdienstes, soweit sie nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 - Ent-
geltordnung (VKA) eingruppiert sind.  

 
(2) 1Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeitsbe-

dingungen so zu organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkrankungen oder 
Gesundheitsschädigungen sind. 2Sie fördert die Erhaltung bzw. Herstellung ge-
sundheitsgerechter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie gesundheitsbewusstes 

 
7 Entspricht § 53 BT-B. 
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Verhalten. 3Zugleich werden damit die Motivation der Beschäftigten und die Qua-
litätsstandards der Verwaltungen und Betriebe verbessert. 4Die betriebliche Ge-
sundheitsförderung basiert auf einem aktiv betriebenen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. 5Dieser reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten sowie arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren und verbessert durch den Abbau von Fehlzeiten 
und die Vermeidung von Betriebsstörungen die Wettbewerbsfähigkeit der 
Verwaltungen und Betriebe. 6Der Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die be-
triebliche Gesundheitsförderung gehören zu einem zeitgemäßen Gesundheits-
management. 

 
(3) 1Die Beschäftigten haben einen individuellen Anspruch auf die Durchführung ei-

ner Gefährdungsbeurteilung. 2Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe des Ge-
setzes über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbes-
serung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der 
Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). 3Die Beschäftigten sind in die Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen. 4Sie sind über das Ergebnis von Gefähr-
dungsbeurteilungen zu unterrichten. 5Vorgesehene Maßnahmen sind mit ihnen 
zu erörtern. 6Widersprechen betroffene Beschäftigte den vorgesehenen Maßnah-
men, ist die betriebliche Kommission zu befassen. 7Die Beschäftigten können 
verlangen, dass eine erneute Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird, wenn 
sich die Umstände, unter denen die Tätigkeiten zu verrichten sind, wesentlich 
ändern, neu entstandene wesentliche Gefährdungen auftreten oder eine Gefähr-
dung auf Grund veränderter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse erkannt wird. 
8Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist in angemessenen Abständen zu überprü-
fen. 

 
(4) 1Beim Arbeitgeber wird auf Antrag des Personalrats/Betriebsrats eine betriebli-

che Kommission gebildet, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom 
Personal- bzw. Betriebsrat benannt werden. 2Die Mitglieder müssen Beschäftigte 
des Arbeitgebers sein. 3Soweit ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, können 
Mitglieder dieses Ausschusses auch in der betrieblichen Kommission tätig wer-
den. 4Im Falle des Absatzes 3 Satz 6 berät die betriebliche Kommission über die 
erforderlichen Maßnahmen und kann Vorschläge zu den zu treffenden Maßnah-
men machen. 5Der Arbeitgeber führt die Maßnahmen durch, wenn die Mehrheit 
der vom Arbeitgeber benannten Mitglieder der betrieblichen Kommission im Ein-
vernehmen mit dem Arbeitgeber dem Beschluss zugestimmt hat. 6Gesetzliche 
Rechte der kommunalen Beschlussorgane bleiben unberührt. 7Wird ein Vor-
schlag nur von den vom Personalrat/Betriebsrat benannten Mitgliedern gemacht 
und folgt der Arbeitgeber diesem Vorschlag nicht, sind die Gründe darzulegen. 
8Die betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von schriftlich begründe-
ten Beschwerden zuständig, wenn der Arbeitgeber eine erneute Gefährdungsbe-
urteilung ablehnt. 9Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag des Arbeitsschutz-
ausschusses bzw. der betrieblichen Kommission, ob und in welchem Umfang der 
Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 10Wird dem Vorschlag nicht gefolgt, 
sind die Gründe darzulegen.  

 
(5) 1Die betriebliche Kommission kann zeitlich befristet Gesundheitszirkel zur Ge-

sundheitsförderung einrichten, deren Aufgabe es ist, Belastungen am Arbeits-
platz und deren Ursachen zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesserung 
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der Arbeitssituation zu erarbeiten. 2Sie berät über Vorschläge der Gesundheits-
zirkel und unterbreitet, wenn ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, diesem, 
ansonsten dem Arbeitgeber Vorschläge. 3Die Ablehnung eines Vorschlags ist 
durch den Arbeitgeber zu begründen. 4Näheres regelt die Geschäftsordnung der 
betrieblichen Kommission. 

 
(6) 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind der betrieblichen Kommission die erfor-

derlichen, zur Verfügung stehenden Unterlagen zugänglich zu machen. 2Die be-
triebliche Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch Regelungen 
über die Beteiligung der Beschäftigten bei der Gefährdungsbeurteilung, deren 
Bekanntgabe und Erörterung sowie über die Qualifizierung der Mitglieder der be-
trieblichen Kommission und von Gesundheitszirkeln zu treffen sind.  
 

(7) Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betriebliche Regelungen und die Rechte 
des Personal- bzw. Betriebsrats bleiben unberührt.  

 
Protokollerklärungen: 
1. Sollte sich aufgrund gerichtlicher Entscheidungen erweisen, dass die über 

die Zusammensetzung der betrieblichen Kommission oder die Berufung ih-
rer Mitglieder getroffenen Regelungen mit geltendem Recht unvereinbar 
sind, werden die Tarifvertragsparteien Verhandlungen aufnehmen und eine 
ersetzende Regelung treffen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und 
dem von den Tarifvertragsparteien Gewollten möglichst nahe kommt. 

2. Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass mit dieser Regelung 
außerhalb seines Geltungsbereichs der betriebliche Gesundheitsschutz/die 
betriebliche Gesundheitsförderung im TVöD-V und TVöD-B nicht abschlie-
ßend tariflich geregelt sind und die übrigen durchgeschriebenen Fassungen 
des TVöD von der hier getroffenen Regelung unberührt bleiben. 

 
 

§ 3.2a 
Regenerationstage/Umwandlungstage 

 
(1) 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung 

(VKA) eingruppiert sind, haben im Kalenderjahr bei Verteilung der wöchentlichen 
Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche Anspruch auf zwei Arbeitstage 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 (Regenerations-
tage). 2Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als fünf Tagen in der Woche 
erbracht, vermindert sich der Anspruch auf die Regenerationstage entsprechend. 
3Maßgeblich für die Verminderung nach Satz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse 
zum Zeitpunkt der Antragstellung nach Abs. 2 Satz 2. 4Verändert sich im Zeit-
raum zwischen der Antragstellung und dem gewährten Regenerationstag die 
Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit, erhöht oder vermindert sich der An-
spruch auf die Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt bei den Berechnun-
gen nach den Sätzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Rege-
nerationstag ergibt, wird er auf einen vollen Regenerationstag aufgerundet; 
Bruchteile von weniger als einem halben Regenerationstag bleiben unberück-
sichtigt. 
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Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
1Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem Kalen-
derjahr nicht für mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt bestan-
den hat. 2Anspruch auf Entgelt im Sinne des Satz 1 sind auch der Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 TVöD genannten Ereignisse und 
der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22 Absatz 2 und 3 TVöD), auch wenn 
dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht 
gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist der Bezug von Kran-
kengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistungen, Leis-
tungen nach § 56 IfSG, Kurzarbeitergeld und der Bezug von Leistungen nach 
§§ 18 bis 20 MuSchG.  
 

(2) 1Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wünsche der/des 
Beschäftigten zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden dienstlichen/be-
trieblichen Gründe entgegenstehen. 2Der/Die Beschäftigte hat den/die Regene-
rationstag/e spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Ge-
währung in Textform gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. 3Der Ar-
beitgeber entscheidet über die Gewährung der Regenerationstage bis spätes-
tens zwei Wochen vor diesen und teilt dies der/dem Beschäftigten in Textform 
mit. 4Im gegenseitigen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen 
dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse abweichend von den Sätzen 2 und 3 auch 
eine kurzfristige Gewährung von Regenerationstagen möglich. 5Regenerations-
tage, für die im laufenden Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung nach Absatz 1 
Satz 1 erfolgt ist, verfallen. 6Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerationstage, 
die wegen dringender betrieblicher/dienstlicher Gründe im laufenden Kalender-
jahr nicht gewährt worden sind, spätestens am 30. September des Folgejahres. 
 

(3) 1Beschäftigte, die Anspruch auf eine monatliche SuE-Zulage gemäß § 15 
Abs. 2.4 haben, können bis zum 31. Oktober des laufenden Kalenderjahres in 
Textform geltend machen, statt der ihnen zustehenden SuE-Zulage im Folgejahr 
bis zu zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß 
§ 21 in Anspruch zu nehmen (Umwandlungstage). 2Beschäftigte, die erstmalig 
einen Anspruch auf eine SuE-Zulage gemäß § 15 Abs. 2.4 erwerben, können 
nach Ablauf von drei Kalendermonaten nach Aufnahme des Arbeitsverhältnisses 
(Neubegründung des Arbeitsverhältnisses oder Tätigkeitswechsel) die Geltend-
machung der Umwandlungstage für das laufende Kalenderjahr erklären. 3Die 
SuE-Zulage wird jeweils nach der erfolgten Arbeitsbefreiung gekürzt. 4Der Kür-
zungsbetrag ergibt sich aus dem gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 ermittelten Stunden-
entgelt bezogen auf die an dem Umwandlungstag dienstplanmäßig bzw. betrieb-
lich festgelegten Arbeitsstunden. 5Besteht zum Zeitpunkt der Beantragung kein 
Dienstplan bzw. keine betrieblich festgelegte Arbeitszeit, so ist die an dem Um-
wandlungstag zu leistende Arbeitszeit dadurch zu ermitteln, dass die arbeitsver-
traglich vereinbarte regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
durch die Anzahl der Arbeitstage zu teilen ist, die die/der Beschäftigte in der Wo-
che zu leisten hat, in der der Umwandlungstag liegt. 6Der/Die Beschäftigte hat 
den/die Umwandlungstag/e spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeit-
punkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu ma-
chen. 7Der Arbeitgeber entscheidet über die Gewährung der Umwandlungstage 
bis spätestens zwei Wochen vor diesen und teilt dies der/dem Beschäftigten in 
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Textform mit. 8Bei der Festlegung der Lage der Umwandlungstage sind die Wün-
sche der/des Beschäftigten zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden 
dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 9Im gegenseitigen Einver-
nehmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Ver-
hältnisse abweichend von den Sätzen 6 und 7 auch eine kurzfristige Gewährung 
von Umwandlungstagen möglich. 10Eine im Vorjahr nach Satz 1 oder im laufen-
den Kalenderjahr nach Satz 2 beantragte Umwandlung der SuE-Zulage wirkt 
längstens bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres.  
 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1: 
Für das Kalenderjahr 2022 gilt statt des 31. Oktober der 30. November. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: 
Satz 2 gilt nur für Geltendmachungen ab dem 1. Januar 2023. 
 

Protokollerklärung zu § 3.3: 
Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen handelt es sich nicht um Urlaubs-
/Zusatzurlaubstage. 

 
 

§ 4 
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 

 
(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder 

abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb 
außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als 
drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 

 
Protokollerklärungen zu Absatz 1: 
1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei ei-

ner anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines 
anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhält-
nisses. 

2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung 
bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Ar-
beitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 

 
(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit 

ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 
einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem 
Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unbe-
rührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt ange-
rechnet. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 
Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die 
vorübergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem 
der Allgemeine Teil des TVöD nicht zur Anwendung kommt. 
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(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlan-
gen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalge-
stellung). 2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.  
 
Protokollerklärung zu Absatz 3: 
1Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses – die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitäten 
der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten ver-
traglich geregelt. 
 

 
§ 5 

Qualifizierung 
 
(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsa-

men Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der 
Steigerung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nach-
wuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompeten-
zen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Perso-
nalentwicklung. 

 
(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Ange-

bot dar, aus dem für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach 
Absatz 4 abgeleitet, aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenom-
men und näher ausgestaltet werden kann. 2Entsprechendes gilt für Dienstverein-
barungen im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 3Wei-
tergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt. 

 
(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompeten-
zen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 
c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere 

Tätigkeit; Umschulung) und 
d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqua-

lifizierung). 
2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den 
Beschäftigten schriftlich bestätigt. 

 
(4) 1Beschäftigte haben – auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d – 

Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in 
dem festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Ge-
spräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 3Wird nichts anderes 
geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen. 

 
(5) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme – 

einschließlich Reisekosten – werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen 
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werden, grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein möglicher Eigenbeitrag 
wird durch eine Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind 
gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung 
des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Be-
schäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

 
(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit. 
 
(7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung ein-

bezogen werden. 
 
(8) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnah-

men so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermög-
licht wird. 

 
 

§ 5.18 
Qualifizierung in besonderen Fällen 

 
(1) Für Beschäftigte, die sich in Facharzt-, Schwerpunktweiterbildung oder Zusatz-

ausbildung nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der 
Weiterbildung befinden, ist ein Weiterbildungsplan aufzustellen, der unter Be-
rücksichtigung des Standes der Weiterbildung die zu vermittelnden Ziele und In-
halte der Weiterbildungsabschnitte sachlich und zeitlich gegliedert festlegt.  

 
(2) Die Weiterbildung ist vom Betrieb im Rahmen seines Versorgungsauftrags bei 

wirtschaftlicher Betriebsführung so zu organisieren, dass die/der Beschäftigte die 
festgelegten Weiterbildungsziele in der nach der jeweiligen Weiterbildungsord-
nung vorgesehenen Zeit erreichen kann. 

 
(3) 1Können Weiterbildungsziele aus Gründen, die der Arbeitgeber zu vertreten hat, 

in der vereinbarten Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht erreicht werden, so ist 
die Dauer des Arbeitsvertrages entsprechend zu verlängern. 2Die Regelungen 
des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung blei-
ben hiervon unberührt und sind für den Fall lang andauernder Arbeitsunfähigkeit 
sinngemäß anzuwenden. 3Absatz 2 bleibt unberührt. 

 
(4) 1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst werden – soweit gesetzliche Regelungen 

bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen – im Rahmen der re-
gelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 
30 Stunden für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung verwendet; im Tarif-
gebiet Ost gilt, dass diese Zeiten zur Vorbereitung und Qualifizierung auch durch 
gesetzliche Regelungen erfüllt sein können.2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 
entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem 
Umfang, der dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Ar-
beitszeit zu der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter ent-
spricht, reduziert. 3Im Erziehungsdienst tätig sind insbesondere Beschäftigte als 
Kinderpflegerin/ Kinderpfleger bzw. Sozialassistentin/Sozialassistent, Heilerzie-

 
8 Entspricht § 44 BT-B. 
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hungspflegehelferin/Heilerziehungspflegehelfer, Erzieherin/Erzieher, Heilerzie-
hungspflegerin/ Heilerziehungspfleger, im handwerklichen Erziehungsdienst, als 
Leiterinnen/Leiter oder ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leiter 
von Kindertagesstätten oder Erziehungsheimen sowie andere Beschäftigte mit 
erzieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3: 
Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Beschäftigte erfasst, 
die eine entsprechende Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung oder staatliche 
Prüfung ausüben. 

 
 

Abschnitt II 
Arbeitszeit 

 
§ 6 

Regelmäßige Arbeitszeit 
 
(1) 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 

39 Stunden wöchentlich. 2[nicht besetzt]9. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf 
fünf Tage, aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs 
Tage verteilt werden. 

 
(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-

zeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von 
Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu 
leisten haben, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden. 

 
(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Be-

schäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Ent-
gelts nach § 21 von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus 
betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeit-
ausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit 
vermindert sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen 
Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.10 
 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3:11 
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die we-
gen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten 
müssten.  
 

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer 
Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG 
von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

 

 
9 Entspricht § 48 Abs. 1 BT-B. 
10 Satz 3 modifiziert wegen § 6.1. 
11 Protokollerklärung modifiziert wegen § 6.1. 



18 
 

Protokollerklärung zu Absatz 4: 
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägli-
che Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zu-
sätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.  

 
(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Not-

wendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Re-
gelung oder mit ihrer Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.  

 
(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 

von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorri-
dors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach 
Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 
(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine täg-

liche Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der 
täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rah-
men des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 
(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und 

Schichtarbeit. 
 
(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 

Anwendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem 
landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung 
nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentschei-
dungsrecht hat. 

 
(9.1) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswär-

tigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage 
wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittliche 
oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberück-
sichtigung der Reisezeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare 
Reisezeiten insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 25 v.H. die-
ser überschreitenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt 
und bei gleitender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf 
die Arbeitszeit angerechnet. 4Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten 
ist Rechnung zu tragen. 5Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder an-
dere Arbeitgeber nach eigenen, für die Beschäftigten günstigeren Grundsätzen 
oder Abmachungen verfahren, sind diese abweichend von den Sätzen 1 bis 4 
maßgebend.12 

 
Protokollerklärung zu § 6: 
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte 
unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 6 

 
12 Entspricht § 56 Abs. 2 BT-B. 



19 
 

und 7) möglich. 2Sie dürfen keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten. 3In gemeinsa-
mer Verantwortung von Arbeitgeber und Beschäftigten soll darauf hingewirkt werden, 
dass Gleitzeitkonten durch Zeitausgleich zum Ende des Ausgleichszeitraums keine 
Minus- oder Plusstunden ausweisen, welche die geregelten Saldogrenzen überschrei-
ten. 4Hierzu gehört auch, dass im Einzelfall frühzeitig auch von der Möglichkeit der 
Anordnung von Überstunden (§ 7 Abs. 7 und 8) Gebrauch gemacht wird. 5Soweit ein 
Konto gemäß § 10 eingerichtet ist, kann auch die Übertragung von Plusstunden auf 
dieses erfolgen. 6In den Gleitzeitregelungen können weitere Einzelheiten, insbeson-
dere zur Anwendung der vorgenannten Möglichkeiten, geregelt werden.  
 
 

§ 6.113 
Arbeit an Sonn- und Feiertagen 

 
In Ergänzung zu § 6 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 5 gilt für Sonn- und Feiertage folgendes: 
 
(1)  1Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, wird 

durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis zum Ende 
des dritten Kalendermonats – möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten 
Kalendermonats – ausgeglichen, wenn es die betrieblichen Verhältnisse zulas-
sen. 2Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäf-
tigte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen 
Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe der Entgeltta-
belle. 3Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 10 Abs. 3 
zulässig. 4§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberührt. 

 
(2)  1Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der 

Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, ver-
mindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel der arbeitsver-
traglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an einem 
gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, 
a) Arbeitsleistung zu erbringen haben oder 
b) nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit ein-

geteilt sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige 
Arbeitszeit erbringen müssen. 

2Absatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. 3§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberührt. 
 

(3) 1Beschäftigte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhal-
ten innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier 
Tag auf einen Sonntag fallen. 

 
  

 
13 Entspricht § 49 BT-B. 
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§ 7 
Sonderformen der Arbeit 

 
(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan/Dienstplan, der ei-

nen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen die/der Beschäftigte längstens nach Ablauf eines Monats erneut 
zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen wird.14 2Wechselschichten 
sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, 
werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeits-
schichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 

 
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 

Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeit-
spanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 
 

(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitge-
bers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimm-
ten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.  

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 

außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigen-
den Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem 
Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.  

 
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 
 
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 

regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten. 

 
(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstun-

den, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten 
(§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festge-
setzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Ka-
lenderwoche ausgeglichen werden. 

 
(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Abs. 6 über 
45 Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Abs. 7 außer-
halb der Rahmenzeit, 

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan 
festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vor-
gesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, 

 
14 Satz 1 ersetzt durch § 48 Abs. 2 BT-B. 
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angeordnet worden sind. 
 
 

§ 7.115 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 

 
(1)  1[nicht besetzt]16 2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn 

zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne 
Arbeitsleistung überwiegt. 
 

(2) 1Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7 Ar-
bZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden 
hinaus verlängert werden, wenn mindestens die acht Stunden überschreitende 
Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:  
a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 

16 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert die-
sen Zeitraum nicht,  

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 
13 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert die-
sen Zeitraum nicht.  

 
(3) 1Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen  

a) einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  
b) einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und 
c) ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesund-

heitsschutzes 
aufgrund einer Betriebs-/Dienstvereinbarung von den Regelungen des Arbeits-
zeitgesetzes abgewichen werden. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in 
dem/der ein Personalvertretungsgesetz Anwendung findet, kann eine Regelung 
nach Satz 1 in einem landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn 
eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt (§ 38 Abs. 3) und 
der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 3Abweichend von den §§ 3, 5 
und 6 Abs. 2 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgeset-
zes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regel-
mäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 4Hierbei darf die täg-
liche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen maximal 24 Stunden betragen. 

 
(4) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 und 2 kann die tägliche Ar-

beitszeit gemäß § 7 Abs. 2a ArbZG ohne Ausgleich verlängert werden, wobei 
a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B eine wöchentliche Arbeitszeit 

von bis zu maximal durchschnittlich 58 Stunden,  
b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D eine wöchentliche Arbeitszeit 

von bis zu maximal durchschnittlich 54 Stunden 
 zulässig ist.  

 
15 Entspricht § 45 BT-B. 
16 [Nicht besetzt] 
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(5) 1Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 2 bis 4 gilt § 6 Abs. 2 Satz 1. 
 
(6) 1Bei Aufnahme von Verhandlungen über eine Betriebs-/Dienstvereinbarung nach 

den Absätzen 3 und 4 sind die Tarifvertragsparteien auf landesbezirklicher Ebene 
zu informieren.  

 
(7) 1In den Fällen, in denen Beschäftigte Teilzeitarbeit gemäß § 11 vereinbart haben, 

verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit nach den 
Absätzen 2 bis 4 in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Beschäftigten 
zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten. 2Mit Zustimmung der/des 
Beschäftigten oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen Be-
langen kann hiervon abgewichen werden. 
 

(8) 1Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß le-
diglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt.2Durch tatsächliche Arbeitsleistung inner-
halb der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden 
(§ 3 ArbZG) überschritten werden (§ 7 ArbZG). 

 
(9) § 6 Abs. 4 bleibt im Übrigen unberührt. 
 
(10) 1Für Beschäftigte gemäß § 1 Abs. 1 Buchst. d17 gelten die Absätze 1 bis 9 mit 

der Maßgabe, dass die Grenzen für die Stufen A und B einzuhalten sind. 2Dazu 
gehören auch die Beschäftigten in Einrichtungen, in denen die betreuten Perso-
nen nicht regelmäßig ärztlich behandelt und beaufsichtigt werden (Erholungs-
heime).  

 
(11) Für die Ärztinnen und die Ärzte in Einrichtungen nach Absatz 10 gelten die Ab-

sätze 1 bis 9 ohne Einschränkungen.  
 
 

§ 8 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 
(1) 1Der/Die Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-

tung Zeitzuschläge. ²Die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten 
– je Stunde 
a) für Überstunden 
 in den Entgeltgruppen 1 bis 9b    30 v.H., 
 in den Entgeltgruppen 9c bis 15    15 v.H., 
b) für Nachtarbeit        20 v.H., 
c) für Sonntagsarbeit       25 v.H., 
d) bei Feiertagsarbeit    
 - ohne Freizeitausgleich   135 v.H., 
 - mit Freizeitausgleich        35 v.H., 

 
17 Entspricht § 40 Abs. 1 Buchst. d BT-B. 
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e) für Arbeit am 24. Dezember und 
 am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr    35 v.H., 
f) für Arbeit an Samstagen von  
 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht 

im Rahmen von Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit anfällt     20 v.H., 
 
für Beschäftigte nach § 38 Abs. 5  
Satz 1 für Arbeit an Samstagen  
von 13 bis 21 Uhr – auch im Rahmen  
von Wechselschicht- und Schichtarbeit – 20 v.H.18 

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der 
jeweiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach 
Satz 2 Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch 
der/des Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist 
und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu 
zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer 
Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend 
für Überstunden als solche. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach 
der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach 
der Stufe 4. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeich-
net werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt ein-
schließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenent-
gelts höchstens 235 v.H. gezahlt. 

 
(1.1) 1Zugunsten der Beschäftigten können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß 

§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbe-
träge durch Betriebs-/ Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Betriebs-/ 
Dienstvereinbarungen können für die freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich 
veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Entgelt vereinbart werden. 3Das gesetzliche Mitbestimmungsrecht des Be-
triebs-/Personalrats ist zu beachten. 

 
(2) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienst-

lichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten 
Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 
100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der je-
weiligen Entgeltgruppe und Stufe. 
 
 
 

 
18 Entspricht § 49a Abs. 1 BT-B. 
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Protokollerklärung zu Absatz 2: 
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen 
von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu § 6 anfallen, es sei 
denn, sie sind angeordnet worden.  

 
(3) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 

2Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonn-
tag sowie für Feiertage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach Maß-
gabe der Entgelttabelle. 3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach 
Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für die Arbeitsleistung 
innerhalb der Rufbereitschaft außerhalb des Aufenthaltsortes im Sinne des § 7 
Abs. 4 wird die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließlich der hierfür 
erforderlichen Wegezeiten jeweils auf eine volle Stunde gerundet und mit dem 
Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 be-
zahlt. 5Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort 
im Sinne des § 7 Abs. 4 telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) oder mittels 
technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend von Satz 4 die Summe die-
ser Arbeitsleistungen auf die nächste volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt 
für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 
6Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto 
nach § 10 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. 7Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenwei-
sen Rufbereitschaft. 8Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 7 liegt bei einer un-
unterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden vor. 9In diesem 
Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der Rufbereitschaft 
12,5 v.H. des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle ge-
zahlt. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 3: 
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt 
wird, ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen. 

 
(4) [nicht besetzt]19 
 
(5) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-

schichtzulage von 250,00 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wech-
selschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 1,47 Euro pro 
Stunde.20 

 
(6) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 

100 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhal-
ten eine Schichtzulage von 0,59 Euro pro Stunde. 

 
Protokollerklärung zu den Absätzen 5 und 6: 
Die Beträge verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 
31. Dezember 2026 um den von den Tarifvertragsparteien vereinbarten 
Vomhundertsatz. 

 
 

19 Ersetzt durch § 4 6 BT-B. 
20 Entspricht § 49a Abs. 2 BT-B. 
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§ 8.121 

Bereitschaftsdienstentgelt 
 

(1) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 
a) Nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß 

durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 

Stufe  Arbeitsleistung innerhalb  Bewertung 
   des Bereitschaftsdienstes  als Arbeitszeit 
A   0 bis 10 v.H.    15 v.H. 
B   mehr als 10 bis 25 v.H.  25 v.H. 
C   mehr als 25 bis 40 v.H.  40 v.H. 
D   mehr als 40 bis 49 v.H.  55 v.H. 

Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B 
zugeteilt, wenn der Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes in der 
Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal 
dienstlich in Anspruch genommen wird. 

b) Entsprechend der Zahl der vom Beschäftigten je Kalendermonat abgeleis-
teten Bereitschaftsdienste wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes 
zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 

Zahl der Bereitschaftsdienste    Bewertung als 
im Kalendermonat     Arbeitszeit 
1. bis 8. Bereitschaftsdienst    25 v.H. 
9. bis 12. Bereitschaftsdienst    35 v.H. 
13. und folgende Bereitschaftsdienste  45 v.H. 

 
(2) Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch 

die Betriebsparteien.  
 
(3) 1Für die Beschäftigten gemäß § 7.1 Abs. 1022 wird zum Zwecke der Entgeltbe-

rechnung die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit 
mit 25 v.H. als Arbeitszeit bewertet. 2Leistet die/der Beschäftigte in einem Kalen-
dermonat mehr als acht Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über acht 
Bereitschaftsdienste hinausgehenden Bereitschaftsdienstes zusätzlich mit 
15 v.H. als Arbeitszeit gewertet. 

 
(4) 1Das Entgelt für die nach den Absätzen 1 und 3 zum Zwecke der Entgeltberech-

nung als Arbeitszeit gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich nach der 
Anlage G23. 2Die Beträge der Anlage G verändern sich ab dem 1. März 2012 bei 
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die 

 
21 Entspricht § 46 BT-B. 
22 Entspricht § 45 Abs. 10 BT-B. 
23 Entspricht Anlage G zu § 46 BT-B. 
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jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 3Für die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit und für die Zeit der Rufbe-
reitschaft werden Zeitzuschläge nach § 8 nicht gezahlt.  

 
(5) 1Die Beschäftigten erhalten zusätzlich zu dem Entgelt nach Absatz 4 für die Zeit 

des Bereitschaftsdienstes in den Nachtstunden (§ 7 Abs. 5) je Stunde einen Zeit-
zuschlag in Höhe von 15 v.H. des Entgelts nach Absatz 4. 2Absatz 4 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

 
(6) An Beschäftigte wird das Bereitschaftsdienstentgelt gezahlt (§ 24 Abs. 1 Satz 3), 

es sei denn, dass ein Freizeitausgleich im Dienstplan vorgesehen ist, oder eine 
entsprechende Regelung in einer Betriebs- bzw. einvernehmlichen Dienstverein-
barung getroffen wird oder die/der Beschäftigte dem Freizeitausgleich zustimmt. 

 
 

§ 9 
Bereitschaftszeiten 

 
(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Ar-

beitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, 
aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 2Für Be-
schäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Be-
reitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen: 
a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (fak-

torisiert). 
b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Ar-

beitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 
c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeits-

zeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 
d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 

48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
 3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Orga-

nisationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Um-
fang Bereitschaftszeiten anfallen. 

 
(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im Geltungsbereich eines Personalver-

tretungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Abs. 9 gilt 
entsprechend. 3Im Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes unterliegt 
die Anwendung dieser Vorschrift der Mitbestimmung im Sinne des 
§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG.  

 
(3) [nicht besetzt] 
 

Protokollerklärung zu § 9: 
 Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit.  
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§ 10 
Arbeitszeitkonto 

 
(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wer-

den. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsge-
setz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem landes-
bezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht 
einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungs-
recht hat. 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 
Abs. 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten.  

 
(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im 

ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 
2Alle Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto 
eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

 
(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Abs. 2 

festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, 
nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 so-
wie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. 
2Weitere Kontingente (z.B. Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) kön-
nen durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. 
3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-/ Dienstvereinbarung 
festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf das Arbeits-
zeitkonto gebucht werden. 

 
(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewie-

senen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto 
(Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht 
ein. 

 
(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu 

treffen: 
a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzuläs-

sige Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen; 

b) nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte Fristen 
für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden 
durch die/den Beschäftigten; 

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten 
(z.B. an so genannten Brückentagen) vorzusehen; 

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitaus-
gleich kurzfristig widerruft. 

 
(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeit-

kontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen 
und – bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers – eine Regelung zur Insolvenzsi-
cherung zu treffen. 
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(7) Auf 1Auf betrieblicher Ebene kann die Einrichtung eines Langzeitkontos für die 
Beschäftigten vereinbart werden. 2Ein in das Langzeitkonto eingebrachtes Wert-
guthaben kann gemäß § 7c SGB IV (insbesondere für ein Sabbatical, für eine 
Verringerung der Arbeitszeit, die der Beschäftigte nach § 8 oder § 9a TzBfG ver-
langen kann, Freistellung wegen Kinderbetreuungszeiten und Pflegezeit) ver-
wendet werden. 3Die Ausgestaltung geschieht durch Betriebsvereinbarung oder 
einvernehmliche Dienstvereinbarung, in der insbesondere geregelt werden:  
a) Verfahren zur Einbringungsmöglichkeit, insbesondere die Einzahlung von 

Entgeltbestandteilen, 
b) Regelung von Störfällen und die Übertragung des Wertguthabens, insbe-

sondere bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Erwerbsminderung, Tod,  
c) Rahmen der Ansparvereinbarung, insbesondere hinsichtlich der Grenzen 

der Ansparung, 
d) Regelungen zur Freistellungsphase, insbesondere zu Mindestzeiten, Be-

ginn und Dauer, Ankündigungsfristen,  
e) Entgelt in der Freistellungsphase, 
f) Insolvenzsicherung im Falle der Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers. 

 
 

§ 11 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 

Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie  
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 

 tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Be-
lange nicht entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf An-
trag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag 
ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung 
zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen 
der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen 
Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 

 
(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeit-

beschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, 
dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erör-
tert, zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 

 
Protokollerklärung zu Abschnitt II: 
Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben un-
berührt.  
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Abschnitt III 

Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 
 

§ 12 
Eingruppierung 

 
(1) Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerk-

malen der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA). Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt 
nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 

 
(2) 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerk-

malen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit 
entspricht. 2Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerk-
malen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge 
anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals 
oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. 3Kann die Er-
füllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeits-
vorgänge festgestellt werden (z.B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Ar-
beitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zu-
sammen zu beurteilen. 4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforde-
rungen gestellt, gilt das in Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die ge-
samte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. 5Ist in einem Tätigkeitsmerk-
mal ein von den Sätzen 2 bis 4 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt die-
ses. 6Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der 
Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt 
sein.  

 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 
1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbei-
ten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu einem bei 
natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z.B. unterschrifts-
reife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, 
Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bauzeichnung, Konstruktion einer Brücke 
oder eines Brückenteils, Bearbeitung eines Antrags auf eine Sozialleistung, Be-
treuung einer Person oder Personengruppe, Durchführung einer Unterhaltungs- 
oder Instandsetzungsarbeit). 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu 
bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespal-
ten werden. 3Eine Anforderung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist auch das in einem 
Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren 
Entgeltgruppe. 
 

(3) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben. 
 

 
 

§ 12.1 
[ausgehoben] 
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§ 12.2 
[aufgehoben] 

 
 

§ 12.3 
[aufgehoben] 

 
 

§ 13 
Eingruppierung in besonderen Fällen 

 
(1) 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen 

worden, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Abs. 2 Satz 1) nicht 
nur vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen einer hö-
heren als ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Abs. 2 Sätze 2 
bis 6), und hat die/der Beschäftigte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen 
sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des darauffolgenden Kalen-
dermonats in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Für die zurückliegenden 
sechs Kalendermonate gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß. 
 

(2) 1Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbe-
freiung, Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine 
Fachprüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unter-
brochen worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten ein-
gerechnet. 2Bei einer längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus 
anderen Gründen beginnt die Frist nach der Beendigung der Unterbrechung von 
neuem. 

 
(3) Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit 

zugewiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe 
entspricht, gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß. 

 
Protokollerklärung zu §§ 12, 13: 

Die Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung bleiben unberührt. 
 
 

§ 14 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

 
(1) Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die 

den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Eingruppierung ent-
spricht, und hat sie/er diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für 
die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag 
der Übertragung der Tätigkeit. 
 

(2) Durch landesbezirklichen Tarifvertrag wird im Rahmen eines Kataloges, der die 
hierfür in Frage kommenden Tätigkeiten aufführt, bestimmt, dass die Vorausset-
zung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vo-
rübergehend übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat 
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und die/der Beschäftigte ab dem ersten Tag der Vertretung in Anspruch genom-
men worden ist.  

 
(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich nach dem jeweiligen Unterschiedsbetrag 

zu dem Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Abs. 4 
Satz 1 ergeben hätte.24 

 
 

§ 15 
Tabellenentgelt 

 
(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 

sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn 
geltenden Stufe. 

 
(2) 1Die Beschäftigten erhalten Entgelt nach der Anlage A.2Abweichend von Satz 1 

erhalten Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Ent-
geltordnung (VKA) eingruppiert sind, Entgelt nach der Anlage C. 3Abweichend 
von Satz 1 erhalten Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XI Ziffern 1 und 
2 der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) in eine der Entgeltgruppen P 5 bis P 16 
eingruppiert sind, Entgelt nach der Anlage E. 4Ärztinnen und Ärzte erhalten ab-
weichend von Satz 1 Entgelt nach der Anlage D. 

 
(2.1) 1Bei Beschäftigten nach § 15 Abs. 2 Satz 2 entspricht, soweit im Allgemeinen Teil 

auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen wird,  
    die Entgeltgruppe  der Entgeltgruppe 
     S 2    2 
     S 3    4 
     S 4    5 
     S 5    6 
     S 6 bis S 8b   8  
     S 9 bis S 11a  9a 
     S 11b bis S 13  9b 
     S 14    9c 
     S 15 und S 16  10 
     S 17    11 
     S 18    12. 

2Bei Beschäftigten nach § 15 Abs. 2 Satz 3 entspricht, soweit im Allgemeinen Teil 
auf bestimmte Entgeltgruppen der Anlage A Bezug genommen wird,  

    die Entgeltgruppe   der Entgeltgruppe 
     P 5    3 

 
24 Entspricht redaktionell angepasst § 14 Abs. 3 TVöD. 
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     P 6    4 
     P 7    7 
     P 8    8 
     P 9, P 10   9a 
      P 11    9b 
     P 12    9c 
     P 13    10 
     P 14, P 15   11 
     P 16    12. 
 
(2.2) 1Abweichend von § 15 Abs. 2 erhalten Ärztinnen und Ärzte in der Entgeltgruppe 

15 folgende gesonderte Tabellenwerte:  

 Stufe 4 Stufe 6 

gültig bis 
31. März 2025 6.753,95 7.851,84 

gültig ab 
1. April 2025 6.956,57 8.087,40. 

2Bei allgemeinen Entgeltanpassungen verändern sich diese Tabellenwerte um 
denselben Prozentsatz bzw. in demselben Umfang wie die Tabellenwerte der je-
weiligen Stufe der Entgeltgruppe 15. 

 
 
(2.2a) Ärztinnen und Ärzte, die als ständige Vertreter der/des leitenden Ärztin/Arztes 

durch ausdrückliche Anordnung bestellt sind, erhalten für die Dauer der Bestel-
lung eine Funktionszulage bis 31. März 2025 von monatlich 551,06 Euro und ab 
1. April 2025 in Höhe von 568,20 Euro. 

 
(2.2b) Ärztinnen und Ärzte, die aufgrund ausdrücklicher Anordnung innerhalb einer 

Fachabteilung oder eines Fachbereichs einen selbständigen Funktionsbereich 
mit mindestens zehn Beschäftigten leiten, erhalten für die Dauer der Anordnung 
eine Funktionszulage bis 31. März 2025 von monatlich 394,65 Euro und ab 1. Ap-
ril 2025 in Höhe von 406,92 Euro. 

 
(2.2c) Ärztinnen und Ärzte, denen aufgrund ausdrücklicher Anordnung mindestens 

fünf Ärzte unterstellt sind, erhalten für die Dauer der Anordnung eine Funktions-
zulage bis 31. März 2025 von monatlich 394,65 Euro und ab 1. April 2025 in Höhe 
von 406,92 Euro. 

 
(2.2d) 1Die Funktionszulagen nach den Absätzen 2.2a bis 2.2c sind dynamisch und 

entfallen mit dem Wegfall der Funktion. 2Sind die Voraussetzungen für mehr als 
eine Funktionszulage erfüllt, besteht nur Anspruch auf eine Funktionszulage. 3Bei 
unterschiedlicher Höhe der Funktionszulagen wird die höhere gezahlt. 

 
(2.2e) Die Absätze 2.2a bis 2.2d finden auf Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerin-

nen/Apotheker und Tierärztinnen/Tierärzte keine Anwendung. 
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Protokollerklärungen zu den Absätzen 2.2 bis 2.2e: 
1. 1Ständige Vertreterinnen/Vertreter im Sinne des Tätigkeitsmerkmals ist nur 

die/der Ärztin/Arzt, der die/den leitende/n Ärztin/Arzt in der Gesamtheit sei-
ner Dienstaufgaben vertritt. 2Das Tätigkeitsmerkmal kann daher innerhalb 
einer Abteilung (Klinik) nur von einer/einem Ärztin/Arzt erfüllt werden 

2. Ist der Anspruch auf Zahlung der Funktionszulage nach den Absätzen 2.2a 
bis 2.2d von der Zahl der unterstellten Ärztinnen/Ärzte abhängig, gilt folgen-
des: 
a) Für den Anspruch auf Zahlung der Funktionszulage nach den Absät-

zen 2.2a bis 2.2d ist es unschädlich, wenn im Organisations- und Stel-
lenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind. 

b) Bei der Zahl der unterstellten Ärztinnen/Ärzte zählen nur diejenigen 
unterstellten Ärzte mit, die in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis 
zu demselben Arbeitgeber (Dienstherrn) stehen oder im Krankenhaus 
von einem sonstigen öffentlichen Arbeitgeber (Dienstherrn) zur Kran-
kenversorgung eingesetzt werden.  

c) Teilbeschäftigte zählen entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im 
Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit 
eines Vollbeschäftigten. 

3. Funktionsbereiche sind wissenschaftlich anerkannte Spezialgebiete 
innerhalb eines ärztlichen Fachgebietes, z. B. Nephrologie, Handchirurgie, 
Neuroradiologie, Elektroencephalographie, Herzkatheterisierung. 

(2.3a) 1Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen P 5 bis P 16 eingruppiert sind, 
erhalten ab dem 1. März 2021 zuzüglich zu dem Tabellenentgelt gemäß § 15 
Abs. 1 eine nicht dynamische Zulage in Höhe von monatlich 25,00 Euro. 2Bei 
Beschäftigten der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-
Württemberg beträgt die Zulage monatlich 35,00 Euro.  

 
(2.3b) 1Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen P 5 bis P 16 eingruppiert sind, 

erhalten bis 31. März 2025 zuzüglich zu dem Tabellenentgelt gemäß § 15 Abs. 1 
eine Pflegezulage in Höhe von monatlich 133,80 Euro. 2Die Pflegezulage gemäß 
Satz 1 erhöht sich ab dem 1. April 2025 auf monatlich 137,96 Euro. 

 
(2.4) 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung 

(VKA) in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert sind, erhalten eine 
monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro. 2Beschäftigte, die nach Teil B 
Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in einer der Entgeltgruppen 
S 11b bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 6 eingruppiert 
sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 180,00 Euro.25 

 
(3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen Regelungen können für an- und ungelernte 

Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in 
den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort 

 
25 Entspricht § 52 Abs. 6 BT-B. 
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vereinbarten Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im 
Rahmen der Spannbreite des Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umset-
zung erfolgt durch Anwendungsvereinbarung. 

 
 

§ 16 
Stufen der Entgelttabelle 

 
(1) Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen.  
 
(2) 1Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine 

einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung 
in die Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindes-
tens drei Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 3Unabhängig 
davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbe-
darfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stu-
fenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätig-
keit förderlich ist.  

 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 
Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des 
öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als Er-
werb einschlägiger Berufserfahrung. 

 
(2.1) 1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung werden 

die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfah-
rung vorliegt. 3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfah-
rung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt 
sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, er-
folgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 4Unabhängig davon kann der Ar-
beitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer 
vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung be-
rücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 
5Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsver-
hältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Arbeitge-
ber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die in dem 
vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung 
ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Satz 4 bleibt unberührt.26 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2.1:  
1Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des 
öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als Er-
werb einschlägiger Berufserfahrung. 2Als Erwerb einer einjährigen einschlägigen 
Berufserfahrung gilt entsprechend auch die fachpraktische Ausbildung im Rah-
men einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/zum Er-

 
26 Entspricht redaktionell angepasst § 52 Abs. 2 Sätze 1 bis 5 BT-B. 
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zieher nach landesgesetzlichen Regelungen und im Rahmen einer abgeschlos-
senen praxisintegrierten Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin/zum Heilerzie-
hungspfleger nach landesgesetzlichen Regelungen. 

 
(2.2) Abweichend von Absatz 2 Satz 1ist für die Beschäftigten nach § 15 Abs. 2 Satz 

3 Eingangsstufe in den Entgeltgruppen P 7 bis P 16 die Stufe 2. 
 
(2a) Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsver-

hältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Arbeitge-
ber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die in dem 
vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung 
ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 

 
(3) Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhän-

gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten einer un-
unterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitge-
ber (Stufenlaufzeit): 

− Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

− Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

− Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 

− Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  

− Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 
 
(3.1) (weggefallen) 
 
(3.2) Abweichend von § 16 Abs. 3 Satz 1 wird von den Beschäftigten nach § 15 Abs. 

2 Satz 3 in den Entgeltgruppen P 7 und P 8 die Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 
2 erreicht. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 3.2: 
Absatz 3.2 findet keine Anwendung auf Beschäftigte, die mindestens zur Hälfte 
eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten auszuüben haben: 
- Erfüllung von Pflegeaufgaben an Patienten von psychiatrischen oder neu-

rologischen Krankenhäusern, die nicht in diesen Krankenhäusern unterge-
bracht sind, 

- dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen. 
 

(3.3) 1Für Ärztinnen und Ärzte gelten abweichend von § 16 Abs. 3 folgende besondere 
Stufenzuordnungen: 
a) in Entgeltgruppe 14: 

- Stufe 1:  
 Ärztinnen und Ärzte ohne Berufserfahrung, 
- Stufe 2: 

Ärztinnen und Ärzte nach einjähriger Berufserfahrung; 
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b) in Entgeltgruppe 15: 
- Stufe 3:  
 Fachärztinnen und Fachärzte, 
- Stufe 4: 
 Fachärztinnen und Fachärzte nach fünfjähriger entsprechender Tätig-

keit, 
- Stufe 5: 
 Fachärztinnen und Fachärzte nach neunjähriger entsprechender Tä-

tigkeit. 
- Stufe 6: 
 Fachärztinnen und Fachärzte nach dreizehnjähriger entsprechender 

Tätigkeit. 
2§§ 16 und 17 bleiben im Übrigen unberührt.  

 
(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen in der Stufe 2 

(Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der voran-
gegangenen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberührt.  

 
 

§ 17 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 
(1) Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe 

erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 
 
(2) 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt lie-

gen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils ver-
kürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann 
die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert wer-
den. 3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die 
Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen 
eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zustän-
dig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Ar-
beitgeber und vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der 
Dienststelle angehören. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommis-
sion darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden 
soll. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2:  
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezo-
gene Stufenaufstieg bestehen unabhängig voneinander und dienen unterschied-
lichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere 
die Anliegen der Personalentwicklung. 
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Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2: 
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeig-
neter Weise zu berücksichtigen. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 6: 
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungs-
bezogene Stufenzuordnung.  

 
(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Abs. 3 stehen 

gleich: 
a) Zeiten von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz, 
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,  

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt 
schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,  

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Ka-
lenderjahr, 

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 
2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht 
von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschäd-
lich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbre-
chung von mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, erfolgt 
eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vo-
rangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit 
beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit 
einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entspre-
chenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 
 

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 
bis 14 der Anlage A werden die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die 
sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben, mindestens jedoch der 
Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag 
der Höhergruppierung. 3Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgelt-
gruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe 
zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die 
Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet. 4Die/Der Beschäf-
tigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, 
das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 3 festgelegten 
Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. 

 
(4a) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus der Entgeltgruppe 1 wer-

den die Beschäftigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bis-
heriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Wird die/der 
Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber liegende Entgelt-
gruppe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt für jede dazwischen liegende 
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Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen. 3Die Stufenlaufzeit in der höheren Ent-
geltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 4Die/Der Beschäftigte er-
hält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das ent-
sprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 festgelegten Stufe der betreffenden 
Entgeltgruppe. 
 

(4a.1)1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe der Anlage C werden die Be-
schäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgelt-
gruppe erreicht haben. 2Beträgt bei Höhergruppierungen innerhalb der Anlage C 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Ta-
bellenentgelt nach Satz 1 in der höheren Entgeltgruppe 

- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b bis 31. März 2025 weniger als 
72,99 Euro und ab 1. April 2025 weniger als 75,26 Euro, 

- in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 bis 31. März 2025 weniger als 
116,79 Euro und ab 1. April 2025 weniger als 120,42 Euro, 

erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des 
Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebetrag. 
3Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höher-
gruppierung. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist 
die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuord-
nen; die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufen-
laufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet. 5Die/Der Beschäftigte er-
hält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das ent-
sprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der 
betreffenden Entgeltgruppe. 6§ 17 Abs. 4 findet keine Anwendung.27  

 
Protokollerklärung zu Absatz 4a.1 Satz 2:  
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 
 

(4a.2) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe der Anlage E werden die Be-
schäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgelt-
gruppe erreicht haben. 2Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt 
mit dem Tag der Höhergruppierung. 3Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere 
Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten 
Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird 
auf die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet. 4Die/Der Be-
schäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam 
wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 3 festgeleg-
ten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. 5§ 17 Abs. 4 findet keine Anwen-
dung. 28 
 
Protokollerklärungen zu den Absätzen 4, 4a, 4a.1 und 4a.2: 
1. 1Ist Beschäftigten nach § 14 Abs. 1 vorübergehend eine höherwertige Tä-

tigkeit übertragen worden, und wird ihnen im unmittelbaren Anschluss da-
ran eine Tätigkeit derselben höheren Entgeltgruppe dauerhaft übertragen, 

 
27 Entspricht redaktionell angepasst § 52 Abs. 4 BT-B. 
28 Entspricht § 50 Abs. 1 BT-B. 
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werden sie hinsichtlich der Stufenzuordnung so gestellt, als sei die Höher-
gruppierung ab dem ersten Tag der vorübergehenden Übertragung der hö-
herwertigen Tätigkeit erfolgt. 2Unterschreitet bei Höhergruppierungen nach 
Satz 1 das Tabellenentgelt nach den Sätzen 4 des § 17 Abs. 4, 4a oder 
4a.2 bzw. nach dem Satz 5 des § 17 Abs. 4a.1 die Summe aus dem Tabel-
lenentgelt und dem Zulagenbetrag nach § 14 Abs. 3, die die/der Beschäf-
tigte am Tag vor der Höhergruppierung erhalten hat, erhält die/ der Beschäf-
tigte dieses Entgelt solange, bis das Tabellenentgelt nach den Sätzen 4 des 
§ 17 Abs. 4, 4a oder 4a.2 bzw. nach dem Satz 5 des § 17 Abs. 4a.1 dieses 
Entgelt erreicht oder übersteigt. 
 

2. Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer anderen als der bishe-
rigen Entgelttabelle zugeordnet ist (Tabellenwechsel), werden die Beschäf-
tigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der bisherigen Entgeltgruppe 
erreicht haben. 
 

(4.1) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs 
oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl 
Gruppen von Beschäftigten als auch einzelnen Beschäftigten abweichend von 
dem sich aus der nach § 16, § 17 Abs. 4, 4a, 4a.1 und 4a.2, ergebenden Stufe 
ihrer jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden Entgelt ein um bis zu zwei Stufen 
höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweggewährt werden. 2Haben Beschäf-
tigte bereits die Stufe 5 oder die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, 
kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein um bis zu 20 v.H. der 
Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die Ge-
währung eines höheren Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet 
erfolgen; sie ist jederzeit widerruflich. 4Im Übrigen bleibt § 17 unberührt. 5Die ge-
setzlichen Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte der Betriebs- oder Personal-
räte bleiben unberührt. 

 
 

§ 18 
Leistungsentgelt 

 
(1) 1Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezahlung soll dazu beitragen, die öf-

fentlichen Dienstleistungen zu verbessern. 2Zugleich sollen Motivation, Eigenver-
antwortung und Führungskompetenz gestärkt werden.  

 
(2) Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätz-

lich zum Tabellenentgelt.  
 
(3) 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v.H. entspricht bis zu einer 

Vereinbarung eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leistungsentgelt zur 
Verfügung stehende Gesamtvolumen 2,00 v. H. der ständigen Monatsentgelte 
des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten 
des jeweiligen Arbeitgebers. 2Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung ste-
hende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es besteht die 
Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung der Leistungsentgelte. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1: 
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1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozial-
versicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche 
Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich Be-
sitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind; nicht 
einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädigun-
gen, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturaus-
gleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertariflichen Be-
schäftigten. 2Unständige Entgeltbestandteile können betrieblich einbezogen wer-
den. 
 

(4) Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie, 
Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewährt; das Verbinden verschiedener For-
men des Leistungsentgelts ist zulässig. 2Die Leistungsprämie ist in der Regel 
eine einmalige Zahlung, die im Allgemeinen auf der Grundlage einer Zielverein-
barung erfolgt; sie kann auch in zeitlicher Abfolge gezahlt werden. 3Die Erfolgs-
prämie kann in Abhängigkeit von einem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg neben 
dem gemäß Absatz 3 vereinbarten Startvolumen gezahlt werden. 4Die Leistungs-
zulage ist eine zeitlich befristete, widerrufliche, in der Regel monatlich wiederkeh-
rende Zahlung. 5Leistungsentgelte können auch an Gruppen von Beschäftigten 
gewährt werden. 6Leistungsentgelt muss grundsätzlich allen Beschäftigten zu-
gänglich sein. 7Für Teilzeitbeschäftigte kann von § 24 Abs. 2 abgewichen wer-
den. 

 
Protokollerklärungen zu Absatz 4: 
1. 1Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die zeitgerechte 

Einführung des Leistungsentgelts sinnvoll, notwendig und deshalb beider-
seits gewollt ist. 2Sie fordern deshalb die Betriebsparteien dazu auf, recht-
zeitig vor dem 1. Januar 2007 die betrieblichen Systeme zu vereinbaren. 
3Kommt bis zum 30. September 2007 keine betriebliche Regelung zu-
stande, erhalten die Beschäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats De-
zember 2008 6 v.H. des für den Monat September jeweils zustehenden Ta-
bellenentgelts. 4Das Leistungsentgelt erhöht sich im Folgejahr um den Rest-
betrag des Gesamtvolumens. 5Solange auch in den Folgejahren keine Ei-
nigung entsprechend Satz 2 zustande kommt, gelten die Sätze 3 und 4 
ebenfalls. 6Für das Jahr 2007 erhalten die Beschäftigten mit dem Tabellen-
entgelt des Monats Dezember 2007 12 v.H. des für den Monat Septem-
ber 2007 jeweils zustehenden Tabellenentgelts ausgezahlt, insgesamt je-
doch nicht mehr als das Gesamtvolumen gemäß Absatz 3 Satz 1, wenn bis 
zum 31. Juli 2007 keine Einigung nach Satz 3 zustande gekommen ist. 7Zwi-
schen 2007 und dem 25. Oktober 2020 bereits vereinbarte Betriebs- und 
einvernehmliche Dienstvereinbarungen mit pauschaler oder undifferenzier-
ter Verteilung gelten als vereinbar mit der Zielsetzung des Absatzes 1. 8Für 
die betriebliche Praxis von Arbeitgebern, in deren Betrieb/in deren Dienst-
stelle keine Betriebs- oder einvernehmliche Dienstvereinbarung besteht, gilt 
Satz 1 entsprechend. 

2. Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur weiteren Stärkung der Leis-
tungsorientierung. 
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Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3: 
1. 1Die wirtschaftlichen Unternehmensziele legt die Verwaltungs-/Unterneh-

mensführung zu Beginn des Wirtschaftsjahres fest. 2Der wirtschaftliche Er-
folg wird auf der Gesamtebene der Verwaltung/des Betriebes festgestellt.  

2. [nicht besetzt]. 
 

(5) 1Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen geschieht durch das Verglei-
chen von Zielerreichungen mit den in der Zielvereinbarung angestrebten Zielen 
oder über eine systematische Leistungsbewertung. 2Zielvereinbarung ist eine 
freiwillige Abrede zwischen der Führungskraft und einzelnen Beschäftigten oder 
Beschäftigtengruppen über objektivierbare Leistungsziele und die Bedingungen 
ihrer Erfüllung. 3Leistungsbewertung ist die auf einem betrieblich vereinbarten 
System beruhende Feststellung der erbrachten Leistung nach möglichst mess-
baren oder anderweitig objektivierbaren Kriterien oder durch aufgabenbezogene 
Bewertung.  
 

(6) 1Das jeweilige System der leistungsbezogenen Bezahlung wird betrieblich ver-
einbart. 2Die individuellen Leistungsziele von Beschäftigten bzw. Beschäftigten-
gruppen müssen beeinflussbar und in der regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar 
sein. 3Die Ausgestaltung geschieht durch Betriebsvereinbarung oder einver-
nehmliche Dienstvereinbarung, in der insbesondere geregelt werden: 

− Verfahren der Einführung von leistungs- und/oder erfolgsorientierten Ent-
gelten,  

− zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen, 

− Ziele zur Sicherung und Verbesserung der Effektivität und Effizienz, insbe-
sondere für Mehrwertsteigerungen (z.B. Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit, - der Dienstleistungsqualität, - der Kunden-/Bürgerorientierung)  

− Auswahl der Formen von Leistungsentgelten, der Methoden sowie Kriterien 
der systematischen Leistungsbewertung und der aufgabenbezogenen Be-
wertung (messbar, zählbar oder anderweitig objektivierbar), ggf. differen-
ziert nach Arbeitsbereichen, u.U. Zielerreichungsgrade, 

− Anpassung von Zielvereinbarungen bei wesentlichen Änderungen von Ge-
schäftsgrundlagen, 

− Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen, 

− Überprüfung und Verteilung des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens, 
ggf. Begrenzung individueller Leistungsentgelte aus umgewidmetem Ent-
gelt, 

− Dokumentation und Umgang mit Auswertungen über Leistungsbewertun-
gen.  

 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 
Besteht in einer Dienststelle/in einem Unternehmen kein Personal- oder Betriebs-
rat, hat der Dienststellenleiter/Arbeitgeber die jährliche Ausschüttung der Leis-
tungsentgelte im Umfang des Vomhundertsatzes der Protokollerklärung Nr. 1 zu 
Absatz 4 sicherzustellen, solange eine Kommission im Sinne des Absatzes 7 
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nicht besteht. 
 

(7) 1Bei der Entwicklung und beim ständigen Controlling des betrieblichen Systems 
wirkt eine betriebliche Kommission mit, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeit-
geber und vom Betriebs-/Personalrat aus dem Betrieb benannt werden. 2Die be-
triebliche Kommission ist auch für die Beratung von schriftlich begründeten Be-
schwerden zuständig, die sich auf Mängel des Systems bzw. seiner Anwendung 
beziehen. 3Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der betrieblichen Kommis-
sion, ob und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 
4Folgt der Arbeitgeber dem Vorschlag nicht, hat er seine Gründe darzulegen. 
5Notwendige Korrekturen des Systems bzw. von Systembestandteilen empfiehlt 
die betriebliche Kommission. 6Die Rechte der betrieblichen Mitbestimmung blei-
ben unberührt. 
 

(8) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
 
Protokollerklärungen zu § 18: 
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungs-

entgelts darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 
2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer 
Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines Leistungsentgelts ausgeschlos-
sen. 

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausge-
nommen werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen angemessen be-
rücksichtigt werden. 

3. Die Vorschriften des § 18 sind sowohl für die Parteien der betrieblichen Systeme 
als auch für die Arbeitgeber und Beschäftigten unmittelbar geltende Regelungen.  

4. [nicht besetzt] 
5. Die landesbezirklichen Regelungen in Baden-Württemberg, in Nordrhein-West-

falen und im Saarland zu Leistungszuschlägen zu § 20 BMT-G bleiben unberührt. 
 
 

§ 18a 
Alternatives Entgeltanreiz-System 

 
(1) 1Alternativ zum System von Leistungszulage und Leistungsprämie (§ 18 Absatz 

4 Satz 1) kann das in § 18 Absatz 3 geregelte Gesamtvolumen durch Betriebs- 
oder einvernehmliche Dienstvereinbarung, in der insbesondere die Aufteilung 
des sich daraus ergebenden Budgets auf einzelne Maßnahmen geregelt wird, 
ganz oder teilweise für das in Absatz 2 dargestellte alternative Entgeltanreiz-
System verwendet werden. 2Die Regelungen zur Erfolgsprämie nach § 18 Absatz 
4 Sätze 1 und 3 bleiben unberührt. 
 

(2) Das Budget kann für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität, 
der Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit eingesetzt werden (z. B. für 
Zuschüsse für Fitnessstudios, Sonderzahlungen, Fahrkostenzuschüsse für 
ÖPNV/Job-Ticket, Sachbezüge, Kita-Zuschüsse oder Wertgutscheine). 
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Protokollerklärung zu Absatz 2: 
1. Sofern Teile des in der Betriebs- oder einvernehmlichen 

Dienstvereinbarung vereinbarten Budgets nicht gemäß Absatz 2 verbraucht 
werden, erhöht sich hierdurch das Gesamtvolumen nach § 18 Abs. 3 im 
Folgejahr um diesen Restbetrag.  

2. Besteht in einer Dienststelle/in einem Betrieb kein Personal- oder 
Betriebsrat, hat der Dienststellenleiter/Arbeitgeber die Verwendung des 
Budgets gemäß Absatz 2 sicherzustellen. Nummer 1 gilt entsprechend.  
 

(3) Die aus dem alternativen Entgeltanreiz-System gewährten Leistungen sind zu-
satzversorgungspflichtig, soweit es sich dabei um steuerpflichtige Einnahmen 
der/des Beschäftigten handelt. 

 
 

§ 19 
Erschwerniszuschläge 

 
(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Er-

schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Ein-
gruppierung zugrundeliegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind. 

 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grund-

sätzlich nur bei Arbeiten 
a) mit besonderer Gefährdung, 
b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 
c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 
d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 
e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 

 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 

Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, 
ausreichend Rechnung getragen wird. 
 

(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. – in besonderen Fällen auch 
abweichend – des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabel-
lenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Er-
schwerniszuschläge, die nach Stunden bemessen werden, in voller Höhe; sofern 
sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dagegen § 24 Abs. 2. 

 
(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden landes-

bezirklich vereinbart. 2[nicht besetzt] 
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§ 20 
Jahressonderzahlung 

 
(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch 

auf eine Jahressonderzahlung.  
 

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt 

in den Entgeltgruppen  
1 bis 8 

bis zum Kalenderjahr 
2021 

 79,51 Prozent 

 ab dem Kalenderjahr 
2022 

 84,51 Prozent 

in den Entgeltgruppen 
 9a bis 12 

  70,28 Prozent 

in den Entgeltgruppen  
13 bis 15 

  51,78 Prozent 

des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei 
das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme 
der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszula-
gen, Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach 
der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis 
nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeit-
raums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In den Fällen, in 
denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungszeit-
raums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst 
sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem 
Beginn der Elternzeit. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts wer-
den die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies 
gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungs-
zeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahl-
ten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt 
geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzu-
schuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während 
des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Ent-
gelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Ent-
gelt bestand, maßgeblich. 

 
(2.1) Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen P 5 bis P 16 eingruppiert sind, 

gilt § 20 Abs. 2 Satz 1 in folgender Fassung: 
1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten  
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in den Entgeltgruppen P 5 
bis P 8 

bis Kalenderjahr 
2021 

79,74 Prozent 

 ab Kalenderjahr 
2022 

84,74 Prozent 

in den Entgeltgruppen P 9 
bis P 16 

 70,48 Prozent 

des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei 
das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme 
der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszula-
gen, Leistungs- und Erfolgsprämien. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2.1: 
Die Protokollerklärung zu Absatz 2 gilt entsprechend. 

 
(2.2) Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 findet der in § 20 Abs. 2 Satz 1 für die 

Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesenen Prozentsatz Anwendung. 29 
 
(3) (weggefallen) 
 
(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für 

jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für 
Kalendermonate,  
1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor 
dem 1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wie-
deraufgenommen haben, 

b) Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,  
c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und El-

ternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind ge-
boren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch be-
standen hat; 

2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur we-
gen der Höhe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss 
nicht gezahlt worden ist. 

 
(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausge-

zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt 
ausgezahlt werden. 
 

(6) [aufgehoben] 

 
29 Entspricht redaktionell angepasst § 52 Abs. 5 BT-B. 
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§ 21 
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 22 Abs. 1, § 26, § 27 
und § 29 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festge-
legten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereig-
nis für die Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate (Be-
rechnungszeitraum) gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für Überstun-
den und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen 
Überstunden und Mehrarbeit), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie be-
sondere Zahlungen nach § 23 Abs. 2 und 3. 
 
Protokollerklärungen zu den Sätzen 2 und 3: 
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind 

Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestan-
den hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, 
sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, 
zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die 
nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt. 

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Vertei-
lung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der 
Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungs-
zeitraum zugestanden haben. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu 
Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Ar-
beitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 

3. 1Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der 
individuellen Arbeitszeit und dem maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzah-
lung kein voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten 
individuellen Daten zu ermitteln. 2Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden 
Entgeltbestandteile, die für diesen Zeitraum zugestanden haben, durch die Zahl 
der tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu teilen. 

4. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, 
ist die/der Beschäftigte so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit 
Beginn des Berechnungszeitraums eingetreten. 

 
 

§ 22 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeits-

leistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer 
von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge 
derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der 
Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge einer Maßnahme der 
medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG.  
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Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

 
(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die 

Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen ge-
zahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Net-
toentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt 
im Sinne des § 21 (mit Ausnahme der Leistungen nach § 23 Abs. 1); bei freiwillig 
in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Beschäftigten ist dabei de-
ren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzu-
schuss zu berücksichtigen. 3Für Beschäftigte, die nicht der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen und bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, ist bei der Berechnung des 
Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pflichtversicherung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen. 4Bei Teil-
zeitbeschäftigten ist das nach Satz 3 bestimmte fiktive Krankengeld entspre-
chend § 24 Abs. 2 zeitanteilig umzurechnen. 

 
(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Abs. 3) 

von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 
von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche  

seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 
2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungs-
zeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird.  

 
(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hin-

aus gezahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht 
über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente oder eine 
vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein 
aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 3Innerhalb eines Kalenderjahres kann 
das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt längstens bis zum 
Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen 
Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende 
Anspruch. 4Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gel-
ten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach 
Satz 2; soweit es sich nicht um öffentlich-rechtliche Sozialversicherungsansprü-
che auf Rente handelt, gehen die Ansprüche der Beschäftigten insoweit auf den 
Arbeitgeber über. 5Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des 
überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zu-
stehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es 
sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Renten-
bescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt. 
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§ 23 
Besondere Zahlungen 

 
(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung 

haben Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs 
Monate dauert, einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. 2Für Voll-
beschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalender-
monat mindestens 6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalen-
dermonat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Anga-
ben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben 
Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mittei-
lung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalen-
dermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzah-
lung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzu-
schuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzu-
schusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt. 

 
(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungs-

zeit (§ 34 Abs. 3) 
a) von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro, 
b) von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro. 
2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 3Durch Betriebs-
/Dienstvereinbarung können günstigere Regelungen getroffen werden. 

 
(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 

Ehegattin/dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin/dem Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt. 
2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer 
Summe – für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen ge-
zahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den An-
spruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf 
das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 4Betrieblich können eigene Regelun-
gen getroffen werden. 

 
(4) 1Die Erstattung von Reise- und ggf. Umzugskosten richtet sich nach den beim 

Arbeitgeber geltenden Grundsätzen. 2Für Arbeitgeber, die öffentlichem Haus-
haltsrecht unterliegen, finden, wenn diese nicht nach eigenen Grundsätzen ver-
fahren, die für Beamtinnen und Beamte geltenden Bestimmungen Anwendung.30 

 
 

§ 24 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 
(1)  1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestand-

teile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Ab-

 
30 Entspricht § 54 BT-B. 
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weichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahl-
tag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten be-
nanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der 
Zahltag auf einen Samstag, einen Wochenfeiertag oder den 31. Dezember, gilt 
der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorherge-
hende Werktag als Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen 
festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahltag des 
zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

 
Protokollerklärungen zu Absatz 1: 
1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kosten-

günstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die 
dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten. 

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufen-
den Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres 
den Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 
Satz 1 verschieben. 

 
(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten 

Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbe-
standteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeit-
beschäftigter entspricht. 

 
(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbe-

standteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der 
auf den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalender-
tags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder be-
triebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des 
Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe-
standteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind 
die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1 und entsprechende Son-
derregelungen) zu teilen. 
 

(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von min-
destens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 3Je-
der Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.  

 
(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, 

gilt Absatz 3 entsprechend. 
 
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbe-

standteile (z. B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden. 
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§ 25 
Betriebliche Altersversorgung 

 
Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum 
Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe des 
Tarifvertrages über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) bzw. des Tarifvertrages über die 
zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersvor-
sorge-TV-Kommunal – (ATV-K) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 

 
Abschnitt IV 

Urlaub und Arbeitsbefreiung 
 

§ 26 
Erholungsurlaub 

 
(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 

Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit 
auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem 
Kalenderjahr 30 Arbeitstage.3Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Ar-
beitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubs-
anspruch entsprechend. 4Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, 
der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubs-
tag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben un-
berücksichtigt. 5Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt 
und kann auch in Teilen genommen werden. 6Die Beschäftigten an Heimschulen 
und Internaten haben den Urlaub in der Regel während der Schulferien zu neh-
men. 7Die Sonderregelungen für Lehrkräfte bleiben unberührt.31 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 5: 
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein 
Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 

 
(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Mo-
naten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erho-
lungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen 
Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai 
anzutreten. 

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/ 
der Beschäftigte als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsver-
hältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG 
bleibt unberührt. 

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-

 
31 Sätze 6 und 7 entsprechen § 54 BT-B. 
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laubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalen-
dermonat um ein Zwölftel.  

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 24 
genannten Zeitpunkt gezahlt. 

 
 

§ 27 
Zusatzurlaub 

 
(1) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder ständig 

Schichtarbeit nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 
Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 zusteht, erhalten 
a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 
b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate 
einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 

 
(2) [nicht besetzt] 
 
(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschichtarbeit und nicht ständiger Schichtarbeit 

soll bei annähernd gleicher Belastung die Gewährung zusätzlicher Urlaubstage 
durch Betriebs-/Dienstvereinbarung geregelt werden. 

 
(3.1) 1Beschäftigte erhalten bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens  

150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag 
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage 
450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage 
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage 

Zusatzurlaub im Kalenderjahr. 2Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet 
werden, für die Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, 
bleiben unberücksichtigt.32  

 
(3.2) Bei Anwendung des Absatzes 3.1 werden nur die im Rahmen der regelmäßigen 

Arbeitszeit (§ 6) in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig bzw. 
betriebsüblich geleisteten Nachtarbeitsstunden berücksichtigt.33 

 
(3.3) 1Bei Teilzeitbeschäftigten ist die Zahl der nach Absatz 3.1 geforderten Nachtar-

beitsstunden entsprechend dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit 
vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter zu kürzen. 2Ist die vereinbarte Arbeitszeit im 
Durchschnitt des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitstage in der Kalen-
derwoche verteilt, ist der Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung des 
§ 26 Abs. 1 Sätze 3 und 4 zu ermitteln.34  

 

 
32 Entspricht § 55 Abs. 1 S. 1 und 2 BT-B. 
33 Entspricht § 55 Abs. 2 BT-B. 
34 Entspricht § 55 Abs. 3 BT-B. 
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(3.4) 1Die Beschäftigten erhalten für die Zeit der Bereitschaftsdienste in den 
Nachtstunden (§ 7 Abs. 5) einen Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen pro 
Kalenderjahr, sofern mindestens 288 Stunden der Bereitschaftsdienste 
kalenderjährlich in die Zeit zwischen 21.00 bis 6.00 Uhr fallen. 2Absatz 3.1 Satz 2 
und Absatz 3.3 gelten entsprechend.35 
 

(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit 
Ausnahme des gesetzlichen zusätzlichen Urlaubs für schwerbehinderte 
Menschen wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr 
gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im 
Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage, bei Zusatzurlaub wegen 
Wechselschichtarbeit 36 Tage, nicht überschreiten.36 3Bei Beschäftigten, die das 
50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze 
von 36 Arbeitstagen; maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das 
Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.  

 
(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend. 
 

Protokollerklärung zu den Absätzen 1, 2 und 3.1: 
1. 1Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 und 2 bemisst sich 

nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und entsteht im 
laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind37. 
2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder ständige 
Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, 
Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen 
des § 22 unschädlich. 

2. Der Anspruch auf Zusatzurlaub nach Absatz 3.1 bemisst sich nach den 
abgeleisteten Nachtarbeitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald 
die Voraussetzungen nach Absatz 3.1 Satz 1 erfüllt.38  

 
 

§ 28 
Sonderurlaub 

 
Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die 
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 
 
 

§ 29 
Arbeitsbefreiung 

 
(1) 1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts 

nach § 21 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden, 
gelten nur die folgenden Anlässe:  

 
35 Entspricht redaktionell angepasst § 55 Abs. 4 BT-B. 
36 Entspricht § 55 Abs. 1 S. 3 BT-B. 
37 Redaktionell angepasst. 
38 Protokollerklärung Nr. 2 entspricht Protokollerklärung zu § 55 Abs. 1 BT-B. 
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a) Niederkunft der Ehefrau, Lebenspartnerin im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
der in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher 
Gemeinschaft lebenden Lebensgefährtin 

 
 
 
ein Arbeitstag, 

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens-
partnerin/des Lebenspartners im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes oder der/des in ehe- 
oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemein-
schaft lebenden Lebensgefährtin/Lebensgefähr-
ten, eines Kindes oder Elternteils 

 
 
 
 
 
zwei Arbeitstage, 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem 
Grund an einen anderen Ort  

 
ein Arbeitstag, 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum ein Arbeitstag, 
e) schwere Erkrankung  

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in 
demselben Haushalt lebt, 

ein Arbeitstag im 
Kalenderjahr, 

bb)  eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, wenn im laufenden Ka-
lenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V 
besteht oder bestanden hat, 

 
bis zu vier  
Arbeitstage im 
Kalenderjahr, 

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte 
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das 
das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
oder wegen körperlicher, geistiger oder see-
lischer Behinderung dauernd pflegebedürf-
tig ist, übernehmen müssen, 

 
 
 
bis zu vier  
Arbeitstage 
im Kalenderjahr,  

 

f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn 
diese während der Arbeitszeit erfolgen muss, 

erforderliche 
nachgewiesene 
Abwesenheitszeit 
einschließlich 
erforderlicher 
Wegezeiten. 

2Eine Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere 
Person zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und die 
Ärztin/der Arzt in den Fällen des Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit 
der Anwesenheit der/des Beschäftigten zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die 
Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e darf insgesamt fünf Arbeitstage im 
Kalenderjahr nicht überschreiten. 

 
(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, 

soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten 
nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrge-
nommen werden können, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 nur insoweit, als Beschäftigte nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts 
geltend machen können. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatz-
anspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3Die 
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Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen 
Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 

 
(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter 

Fortzahlung des Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In 
begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige 
Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen 
Verhältnisse es gestatten. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: 
Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die nach 
Absatz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z.B. Umzug aus persönli-
chen Gründen). 
 

(4) 1Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der 
Bezirksvorstände, der Landesbezirksvorstände, der Landesbezirksfach-
bereichsvorstände, der Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfach-
gruppenvorstände sowie des Gewerkschaftsrates bzw. entsprechender Gremien 
anderer vertragsschließender Gewerkschaften auf Anfordern der 
Gewerkschaften Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 erteilt werden, sofern nicht dringende 
dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an 
Tarifverhandlungen mit dem Bund und der VKA oder ihrer Mitgliedverbände kann 
auf Anfordern einer der vertragsschließenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 ohne zeitliche Begrenzung erteilt 
werden.  
 

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen 
nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von 
Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewährt werden, sofern nicht dringende 
dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen.  
 

(6) Zur Ausübung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an den kommunalen 
Studieninstituten und Verwaltungsschulen kann Beschäftigten auf Antrag 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewährt werden. 

 
 

Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 
§ 30 

Befristete Arbeitsverträge 
 
(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsge-

setzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeits-
verträgen zulässig. 2Für Beschäftigte der Mitglieder eines Mitgliedverbandes der 
VKA, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden und deren 
Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten un-
terlegen hätte, sowie für Beschäftigte des Bundes gelten die in den Absätzen 2 
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bis 5 geregelten Besonderheiten; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für die die 
§§ 57a ff. HRG, das Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft 
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz) oder gesetzliche Nachfolgeregelungen unmit-
telbar oder entsprechend gelten. 

 
(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zuläs-

sig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weiter-
gehende Regelungen im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäftigte 
mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeits-
plätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Vo-
raussetzungen erfüllt sind.  

 
(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Mo-

nate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate be-
tragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine 
unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist.  

 
(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs 

Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten 
sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit 
einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden.  

 
(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die 

Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit be-
trägt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinandergereihten Arbeits-
verhältnissen bei demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als sechs Monaten  vier Wochen, 
von insgesamt mehr als einem Jahr   sechs Wochen 

zum Schluss eines Kalendermonats, 
von insgesamt mehr als zwei Jahren   drei Monate, 
von insgesamt mehr als drei Jahren   vier Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 
Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die 
Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 5: 
Bei mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere verein-
barte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 

 
(6) Die §§ 31,32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 
 
  



56 
 

§ 31 
Führung auf Probe 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamt-

dauer von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die bei-
derseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit 

Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Füh-
rungspositionen auf Probe bezeichnet worden sind.  

 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 ge-
nannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die 
Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hö-
hergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 
3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungsfunk-
tion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der bishe-
rigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit. 

 
 

§ 32 
Führung auf Zeit 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von 

vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages 
sind zulässig: 
a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung 

bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren, 
b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer 

Gesamtdauer von zwölf Jahren. 
3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und die beidersei-
tigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit 

Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Füh-
rungspositionen auf Zeit bezeichnet worden sind. 

 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 ge-
nannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer 
der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich 
bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 ergebenden Tabellenentgelt, zu-
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züglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Ta-
bellenentgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion entspricht, zur 
nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Abs. 4 Satz 1. 3Nach Fristablauf erhält 
die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; 
der Zuschlag entfällt. 

 
 

§ 33 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

 
(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,  

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festge-
legte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, es sei denn, 
zwischen dem Arbeitgeber und dem/der Beschäftigten ist während des Ar-
beitsverhältnisses vereinbart worden, den Beendigungszeitpunkt nach § 41 
Satz 3 SGB VI hinauszuschieben, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).  
 
(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner sofern der/dem Beschäftigten der Bescheid 

eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach 
die/der Beschäftigte eine Rente auf unbestimmte Dauer wegen voller oder teil-
weiser Erwerbsminderung erhält. 2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber von 
der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 3Das Arbeits-
verhältnis endet mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages; frü-
hestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung des Ar-
beitgebers über den Zeitpunkt des Eintritts der auflösenden Bedingung. 4Liegt im 
Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 175 SGB IX er-
forderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeits-
verhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des 
Integrationsamtes; jedoch auch hier frühestens zwei Wochen nach Zugang der 
schriftlichen Mitteilung im Sinne von Satz 3.  5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, 
wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit 
gewährt wird. 6In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den 
eine Rente auf Zeit gewährt wird; für den Beginn des Ruhens des Arbeitsverhält-
nisses gilt Satz 3 entsprechend. 

 
(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhältnis nicht, 

wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversicherungsträger 
festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem/seinem bisherigen oder einem an-
deren geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, so-
weit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und 
die/der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbe-
scheids ihre/seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt.  

 
(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 

Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids 
das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 
Abs. 4 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem 



58 
 

Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten be-
kannt gegeben worden ist; frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der 
schriftlichen Mitteilung des Arbeitgebers über den Zeitpunkt des Eintritts der auf-
lösenden Bedingung. 

 
(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 

Buchst. a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Ar-
beitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist 
von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag 
nichts anderes vereinbart ist.  

 
 

§ 34 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 
(1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt 

die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die 
Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)  

 bis zu einem Jahr    ein Monat zum Monatsschluss, 
 von mehr als einem Jahr   6 Wochen, 
 von mindestens 5 Jahren  3 Monate, 
 von mindestens 8 Jahren  4 Monate, 
 von mindestens 10 Jahren  5 Monate, 
 von mindestens 12 Jahren  6 Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten der Mitglieder eines Mitgliedverbandes 

der VKA, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und für die die Regelungen des 
Tarifgebiets West Anwendung finden, sowie von Beschäftigten des Bundes, die 
das 40. Lebensjahr vollendet haben, können nach einer Beschäftigungszeit (Ab-
satz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem 
wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den bis zum 
30. September 2005 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, verbleibt es 
dabei. 

 
(3) 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zu-

rückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit 
eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des 
Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 
3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses 
Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber 
als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel 
von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. 
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§ 35 
Zeugnis 

 
(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf 

ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf 
Führung und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis). 

 
(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnis-

ses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 
 
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäf-

tigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeug-
nis). 

 
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 
 
 

Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 36 

Anwendung weiterer Tarifverträge  
 

(1) Neben diesem Tarifvertrag sind die nachfolgend aufgeführten Tarifverträge in 
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden:  
a) Tarifverträge über die Bewertung der Personalunterkünfte vom 

16. März 1974, 
b) Tarifverträge über den Rationalisierungsschutz vom 9. Januar 1987, 
c) Tarifvertrag zur sozialen Absicherung (TVsA) vom 13. September 2005, 
d) Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998, 
e) Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte  

– TV FlexAZ – vom 27. Februar 2010, 

f) [nicht besetzt], 
g) Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im 

kommunalen öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003 

h) [nicht besetzt]. 
(2) [unbesetzt] 

 
 

§ 37 
Ausschlussfrist 

 
(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 

Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Beschäftigten 
oder vom Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden. 2Für denselben 
Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später 
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fällige Leistungen aus. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan sowie für Ansprüche, 

soweit sie kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist entzogen sind. 
 
 

§ 38 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost und West Bezug genommen wird, gilt folgendes: 

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren 
Arbeitsverhältnis in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses zu 
diesem Gebiet fortbesteht. 

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet 
West. 

 
(2) Sofern auf die Begriffe „Betrieb“, „betrieblich“ oder „Betriebspartei“ Bezug genom-

men wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Per-
sonalvertretungsrecht entsprechend, es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt. 

 
(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini-

gungsstelle vor.  
 
(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Be-

scheinigung des beauftragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der Lage sind, auf 
Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbringen, 
ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im 
Sinne des SGB VI zu sein.  
 
Protokollerklärung zu Absatz 4: 
Die auf leistungsgeminderte Beschäftigte anzuwendenden Regelungen zur Ent-
geltsicherung bestimmen sich nach § 16a TVÜ-VKA.39 

 
(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tä-

tigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterle-
gen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf 
Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung 
der Arbeiter unterlegen hätte. 

 
 

§ 38a 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Für Beschäftigte, die sich in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befinden oder 

deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis spätestens am 1. Juli 2008 beginnt, gilt 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b 1. Halbsatz in der bis zum 30. Juni 2008 geltenden 

 
39 Protokollerklärung zu Absatz 4 redaktionell angepasst. 
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Fassung bei der Berechnung des Tabellenentgelts und von in Monatsbeträgen 
zustehenden Zulagen. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1: 
Dem Tabellenentgelt stehen individuelle Zwischen- und Endstufen gleich. 

 
(2) [nicht besetzt]. 
 
 

§ 39 
In-Kraft-Treten 

 
(1) 1Diese Regelungen treten am 1. August 2006 in Kraft und ersetzen in ihrem Gel-

tungsbereich zu diesem Zeitpunkt die Durchgeschriebene Fassung des TVöD für 
den Dienstleistungsbereich Krankenhäuser, Pflege- und Betreuungseinrichtun-
gen im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-K) 
in der Fassung vom 7. Februar 2006. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 20 am 
1. Januar 2007 in Kraft.40  

 
(1.1) 1Bei abgeschlossenen Sanierungs- und Notlagentarifverträgen sowie Tarifverträ-

gen zur Zukunftssicherung und anderweitigen Tarifverträgen zur Beschäftigungs-
sicherung, einschließlich Tarifverträge nach dem TVsA, treten diese Regelungen 
erst mit Ablauf der zum Zeitpunkt des Abschlusses des jeweiligen Tarifvertrages 
geltenden Laufzeit bzw. im Falle einer Kündigung des jeweiligen Tarifvertrages 
mit Ablauf der Kündigungsfrist in Kraft. 2Die Tarifvertragsparteien können durch 
landesbezirklichen Tarifvertrag ein früheres In-Kraft-Treten dieser Regelungen 
ganz oder teilweise vereinbaren.41

 
40 § 39 Abs. 1 AT angepasst aufgrund § 4 Abs. 1 Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum BT-K. 
41 Entspricht § 4 Abs. 2 Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum BT-K. 
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Anhang zu § 6 
 

Arbeitszeit von Cheffahrerinnen und Cheffahrern 
 
(1) Cheffahrerinnen und Cheffahrer sind die persönlichen Fahrer von Geschäftsfüh-

rerinnen/Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern und vergleichbaren Leitungs-
kräften.42 

 
(2) 1Abweichend von § 3 Satz 1 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit im Hinblick auf 

die in ihr enthaltenen Wartezeiten auf bis zu 15 Stunden täglich ohne Ausgleich 
verlängert werden (§ 7 Abs. 2a ArbZG). 2Die höchstzulässige Arbeitszeit soll 
288 Stunden im Kalendermonat ohne Freizeitausgleich nicht übersteigen. 

 
(3) Die tägliche Ruhezeit kann auf bis zu neun Stunden verkürzt werden, wenn spä-

testens bis zum Ablauf der nächsten Woche ein Zeitausgleich erfolgt. 
 
(4) Eine Verlängerung der Arbeitszeit nach Absatz 2 und die Verkürzung der Ruhe-

zeit nach Absatz 3 sind nur zulässig, wenn 
 
 1. geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes ge-

troffen sind, wie insbesondere das Recht der Cheffahrerin/des Cheffahrers 
auf eine jährliche, für die Beschäftigten kostenfreie arbeitsmedizinische Un-
tersuchung bei einem Betriebsarzt oder bei einem Arzt mit entsprechender 
arbeitsmedizinischer Fachkunde, auf den sich die Betriebsparteien geeinigt 
haben, und/oder die Gewährung eines Freizeitausgleichs möglichst durch 
ganze Tage oder durch zusammenhängende arbeitsfreie Tage zur Rege-
nerationsförderung, 

 2. die Cheffahrerin/der Cheffahrer gemäß § 7 Abs. 7 ArbZG schriftlich in die 
Arbeitszeitverlängerung eingewilligt hat. 

 
(5)  § 9 TVöD bleibt unberührt. 

 
42 Absatz 1 redaktionell angepasst. 
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Anhang zu § 9 
 

A. Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen/Hausmeister 
 
1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht uner-
heblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelungen 
zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD: 
2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die 
Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits- und Be-
reitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Hausmeisterin/der Hausmeister 
am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, auf-
zunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschafts-
zeiten werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Bereitschaftszeiten 
werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht 
gesondert ausgewiesen. 
 
 

B. Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst und in Leitstellen 
 
(1) 1Für Beschäftigte in den Leitstellen, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht 

unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere 
Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD: 

 2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit 
darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollar-
beits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht 
überschreiten. 4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Be-
schäftigte am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle 
zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch 
auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung über-
wiegen. 5Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet 
(faktorisiert). 6Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und Ende der re-
gelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 

 
(1a) 1Für Beschäftigte im Rettungsdienst, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht 

unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere 
Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1:  

 
2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit 
darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollar-
beits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich bis zum 31. Dezember 2025 
48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, 
in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Ar-
beitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die 
Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zei-
ten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten werden bis zum 
31. Dezember 2025 zu 50 Prozent als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 
6Zur Berechnung eventuell anfallender Zeitzuschläge und der durchschnittlichen 



64 
 

Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten gemäß Satz 3 werden die Stun-
den eines Dienstes in vollem Umfang herangezogen. 7Bereitschaftszeiten wer-
den innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht 
gesondert ausgewiesen. 
 

(2) 1Die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit beträgt zwölf Stunden zuzüglich der ge-
setzlichen Pausen. 2Gemäß § 7 ArbZG kann ab 1. Januar 2026 durch Betriebs- 
oder einvernehmliche Dienstvereinbarung eine tägliche Höchstarbeitszeit unter 
Einrechnung der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen von bis zu 24 Stunden 
eingeführt werden, wenn die Vollarbeitszeit innerhalb der Gesamtdauer der täg-
lichen Arbeitszeit neun Stunden regelmäßig nicht überschreitet und durch beson-
dere Maßnahmen (insb. Sicherstellung ausreichender Ruhephasen und Bereit-
stellung gesonderter Ruheräume) vor Einführung sichergestellt wird, dass die 
Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet wird. 3Die Betriebs- oder einver-
nehmliche Dienstvereinbarung hat Regelungen zur näheren Ausgestaltung der 
Arbeitszeit sowie zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, insbesondere durch eine 
jährlich durchzuführende Beurteilung der Arbeitsbedingungen gem. § 5 ArbSchG 
zu enthalten. 4Der Arbeitgeber hat vor Einführung einer über Satz 1 hinausge-
henden täglichen Höchstarbeitszeit durch eine Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen gem. § 5 ArbSchG (einschließlich arbeitsmedizinischer Aspekte) die für die 
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundene Gefährdung und etwaige Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes zu ermitteln. 5Die Vereinbarung einer über Satz 1 hinausge-
henden täglichen Höchstarbeitszeit gemäß Satz 2 bedarf der Einwilligung 
der/des Beschäftigten in Textform. 6Die/der Beschäftigte kann die Einwilligung in 
Textform mit einer Frist von sechs Monaten, in dringenden Fällen mit einer Frist 
von zwei Wochen, widerrufen. 7Eine Maßregelung für den Fall, dass die/der Be-
schäftigte ihre/seine Einwilligung nicht erklärt oder diese widerruft, ist ausge-
schlossen.  
 

(3) Die allgemeinen Regelungen des TVöD zur Arbeitszeit bleiben im Übrigen unbe-
rührt. 

 
(4) Für Beschäftigte, die unter die Sonderregelungen für den kommunalen feuer-

wehrtechnischen Dienst fallen, gilt § 46 Nr. 2 Abs. 1 BT-V, auch soweit sie in 
Leitstellen tätig sind. 
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Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)43 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) 
 
1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale 
2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person 
3. Wissenschaftliche Hochschulbildung 
4. Hochschulbildung 
5. Anerkannte Ausbildungsberufe 
6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen 
7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht 
8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte 
9. Unterstellungsverhältnisse 
10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 

 
Teil A  Allgemeiner Teil 

I. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 
1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten) 
2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten) 
3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innen-

dienst und Außendienst) 
4. Entgeltgruppen 13 bis 15 

II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale 
1. Bezügerechnerinnen und Bezügerechner 
2. Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik 
3. Ingenieurinnen und Ingenieure 
4. Meisterinnen und Meister 
5. Technikerinnen und Techniker 
6. Vorlesekräfte für Blinde 

Teil B  Besonderer Teil 
I. [nicht besetzt]  
II. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte 

1. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte 
2. [nicht besetzt] 

 III. - X. [nicht besetzt] 

 
43 Entspricht redaktionell angepasst der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD. 
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XI. Beschäftigte in Gesundheitsberufen  
1. Beschäftigte in der Pflege 
2. Leitende Beschäftigte in der Pflege 
3. Lehrkräfte in der Pflege 
4. [nicht besetzt] 
4a.  Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, Betreuungskräfte sowie 

Präsenzkräfte 
5. Diätassistentinnen und Diätassistenten 
6. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
7. [nicht besetzt] 
8. [nicht besetzt] 
9. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie 

Masseure und medizinische Bademeister 
10.-15. [nicht besetzt] 
16.  Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 
17.-19. [nicht besetzt] 
20. Leitende Beschäftigte 
21. [nicht besetzt] 

 XII. - XXIII. [nicht besetzt] 
XXIV. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 
XXV. - XXXII. [nicht besetzt] 
 

Anhang Regelungskompetenzen
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Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) 

 
1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale 

 
1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufge-
führt ist, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale (Teil A Abschnitt I) weder in 
der Entgeltgruppe, in der sie aufgeführt sind, noch in einer höheren Entgelt-
gruppe.  
2Die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 für Beschäf-
tigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A Ab-
schnitt I Ziffer 3) gelten, sofern die auszuübende Tätigkeit einen unmittelbaren 
Bezug zu den eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwaltungsdienststellen, 
-behörden oder -institutionen hat.  
3Für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten, deren Tätigkeit nicht in einem 
speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten die allgemeinen Tätigkeits-
merkmale für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten (Teil A Abschnitt I Zif-
fer 2); die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalte-
rei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) gelten 
nicht. 
4Für Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie für sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 (Teil A 
Abschnitt I Ziffer 4), es sei denn, dass ihre Tätigkeit in einem speziellen Tätig-
keitsmerkmal aufgeführt ist.  
5Wird ein Arbeitsvorgang von einem speziellen Tätigkeitsmerkmal erfasst, findet 
dieses auch dann Anwendung, wenn die / der Beschäftigte außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Besonderen Teils bzw. der Besonderen Teile des TVöD be-
schäftigt ist, zu dem bzw. denen dieses Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist. 

 
Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 2: 

Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, 
sonstigen Innendienst und im Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) besitzen 
eine Auffangfunktion in dem gleichen Umfang wie – bestätigt durch die bisherige 
ständige Rechtsprechung des BAG – die bisherigen ersten Fallgruppen des All-
gemeinen Teils der Anlage 1a zum BAT. 
 
Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 3: 
Spezielle Tätigkeitsmerkmale im Sinne des Satzes 3 sind auch die als Beispiele 
bezeichneten Tätigkeitsmerkmale in den mit einem Mitgliedverband der VKA ab-
geschlossenen Tarifverträgen.  
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2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person 
 

1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung 
bestimmt, sind Beschäftigte, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht 
besitzen,  
- wenn nicht auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal er-

fasst werden oder 
- wenn auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst 

werden, diese Beschäftigten jedoch nicht die Voraussetzungen des „sons-
tigen Beschäftigten“ erfüllen,  

bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der 
nächst niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend für Tä-
tigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen eine höhere Ein-
gruppierung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die Entgeltordnung für diesen Fall 
ein Tätigkeitsmerkmal (z.B. „in der Tätigkeit von …“) enthält.  

 
3. Wissenschaftliche Hochschulbildung 

 
1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das 
Studium an einer staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 Hochschulrahmenge-
setz (HRG) oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule  
a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abgelegten ersten Staatsprüfung, 

Magisterprüfung oder Diplomprüfung oder  
b) mit einer Masterprüfung  
beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Akademi-
sche Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in 
den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung, einer Mas-
terprüfung oder einer Diplomprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvor-
schriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die Abschluss-
prüfung in einem Studiengang abgelegt wurde, der seinerseits mindestens das 
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fach-
gebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzu-
gangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss 
eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern – ohne etwaige Praxisse-
mester, Prüfungssemester o.Ä. – vorschreibt. 4Ein Bachelorstudiengang erfüllt 
diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den 
Abschluss vorgeschrieben sind. 5Der Masterstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an einer auslän-
dischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung, wenn er von der zuständigen staatlichen Stelle als dem deutschen Hoch-
schulabschluss vergleichbar bewertet wurde. 

 
Protokollerklärung zu Satz 5: 
Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt. 
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4. Hochschulbildung 
 
1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen 
Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkann-
ten Hochschule ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein an-
derer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad ver-
liehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt wor-
den sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine an-
dere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvorausset-
zung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens 
sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. – vor-
schreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditie-
rungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten 
Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Nr. 3 Satz 6 gilt entspre-
chend. 
 
Protokollerklärung zu Satz 3 und 4: 
Das Akkreditierungserfordernis ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgesetzt. 
 

5. Anerkannte Ausbildungsberufe 
 

1Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des Be-
rufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung geregelt sind.  
2Soweit in Tarifverträgen auf Landesebene bzw. im Tarifvertrag zu § 20 Abs. 1 
BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkei-
ten und verwaltungs- oder betriebseigener Prüfung Beschäftigten mit erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung gleichgestellt sind, bleiben diese Regelungen un-
berührt. 3Die im Bereich der jeweiligen kommunalen Arbeitgeberverbände beste-
henden Richtlinien finden weiterhin Anwendung. 
4In Tätigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsberufe umfassen auch die ent-
sprechenden früheren Ausbildungsberufe vor Inkrafttreten der Anlage 1 – Ent-
geltordnung (VKA). 
 

6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen 
 

(1) 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften 
hierzu als gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähi-
gungsnachweise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätig-
keitsmerkmalen geforderten entsprechenden Anforderungen gleich. 2Ist die 
Gleichwertigkeit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt 
worden, gilt die Gleichstellung ab der Feststellung. 

(2) Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbe-
nen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und 
der Vorschriften hierzu dem Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. 
mit einer kürzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entspre-
chender Tätigkeit wie Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem solchen Ausbildungsberuf eingruppiert. 
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7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht 
 

(1) bis (4) [nicht besetzt] 
 

(5)  Von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht sind Beschäftigte befreit  
a) bis c) [nicht besetzt] 
d) die in Krankenhäusern, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versor-

gungs-, Nahverkehrs- oder Hafenbetrieben tätig sind. 
 

(6)  [nicht besetzt] 
 
(7) [nicht besetzt] 
 

8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte 
 

Die Entgeltordnung gilt nicht für Beschäftigte, die als Lehrkräfte - auch wenn sie 
nicht unter Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 51 BT-V fallen - beschäftigt 
sind, soweit nicht ein besonderes Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist. 

 
9. Unterstellungsverhältnisse 
 

1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in der Regel un-
terstellten Beschäftigten abhängig ist, rechnen hierzu auch Beamtinnen und Be-
amte der vergleichbaren Besoldungsgruppen. 2Für diesen Zweck ist  
vergleichbar: 

 
der Entgelt- 

gruppe 
die Besoldungs-

gruppe 
2 A 2 
3 A 3 
4 A 4 
5 A 5 
6 A 6 
7 A 7 
8 A 8 

9a, 9b, 9c A 9 
10 A 10 
11 A 11 
12 A 12 
13 A 13 
14 A 14 
15 A 15 
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3Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten bzw. beaufsichtig-
ten oder der in dem betreffenden Bereich beschäftigten Personen zählen Teil-
zeitbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag 
vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbe-
schäftigten. 4Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn im Organisations- 
und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind. 

10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
 
Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertre-
ter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen. 
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Teil A  
Allgemeiner Teil 

 
I. 

Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 
 
1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten) 

 
Entgeltgruppe 1 
Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel  
- Essens- und Getränkeausgeber/innen, 
- Garderobenpersonal, 
- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchen-

bereich, 
- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks, 
- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten, 
- Servierer/innen, 
- Hausarbeiter/innen, 
- Hausgehilfe/Hausgehilfin, 
- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion). 
 
Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden. 
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2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten) 
 
Entgeltgruppe 2  
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 
(1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine 
fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforder-
lich sind.) 
 
Entgeltgruppe 3 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, 
dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert. 
 
Entgeltgruppe 4 
1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem aner-

kannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei 
Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt wer-
den. 

2.  Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.  
 (1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche 

Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tätigkei-
ten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick An-
forderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise 
von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.) 
 
Entgeltgruppe 5  
Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die in 
ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden.  
 
Entgeltgruppe 6 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die hochwertige Arbeiten verrichten.  
(Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das 
fachliche Geschick der/des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über das 
Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgelt-
gruppe 5 verlangt werden kann.) 
 
Entgeltgruppe 7 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die besonders hochwertige Arbeiten verrich-
ten.  
(Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem, hoch-
wertigem fachlichen Können besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern.) 
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Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeiten in einem landesbezirklichen 
Tarifvertrag abschließend aufgeführt sind. 
 
Entgeltgruppe 9a 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeiten in einem landesbezirklichen 
Tarifvertrag abschließend aufgeführt sind. 
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3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und 
Außendienst) 
 
Vorbemerkung 
Buchhaltereidienst bezieht sich nur auf Tätigkeiten von Beschäftigten, die mit 
kaufmännischer Buchführung beschäftigt sind. 
 
Entgeltgruppe 2  
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 
(1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine 
fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder An-
lernphase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforder-
lich sind.) 
 
Entgeltgruppe 3 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, 
dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert. 
 
Entgeltgruppe 4 
1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraus-

hebt, dass sie mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse er-
fordert. 
(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvor-
schriften oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. 
des Aufgabenkreises.) 

2. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.  
 (1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche 

Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tätigkei-
ten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick An-
forderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise 
von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.) 
 
Entgeltgruppe 5  
1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem aner-

kannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren und entsprechender Tätigkeit. 

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
 (Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvor-

schriften oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. 
des Aufgabenkreises.) 
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Entgeltgruppe 6 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse erfordert, sowie  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fach-
kenntnisse erfordert. 
(1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 
gesamte Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Beschäftigte tätig 
ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestal-
tet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkennt-
nisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.) 
 
Entgeltgruppe 7 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel 
selbstständige Leistungen erfordert. 
(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 
entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erfüllen.) 

 
Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel 
selbstständige Leistungen erfordert. 
(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 
entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erfüllen.) 
 
Entgeltgruppe 9a 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit selbstständige Leistungen er-
fordert. 
(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 
entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 
einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforde-
rung nicht erfüllen.) 
 
Entgeltgruppe 9b 
1. Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 

Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und 
selbstständige Leistungen erfordert.  

 (Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den 
Entgeltgruppen 6 bis 9a geforderten gründlichen und vielseitigen Fach-
kenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.) 
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Entgeltgruppe 9c 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, 
dass sie besonders verantwortungsvoll ist. 
 
Entgeltgruppe 10 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 
 
Entgeltgruppe 11 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 
 
Entgeltgruppe 12 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 
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4. Entgeltgruppen 13 bis 15 
 
Entgeltgruppe 13 
1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung 

und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben. 

2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit 
wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 
Entgeltgruppe 14 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich min-

destens zu einem Drittel 
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwie-

rigen Aufgaben  
 aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 
2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit 

wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.  

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei Be-
schäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Entgeltgruppe 15 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich  

-  durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie  
-  erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung  

 aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 
2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit 

wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

3. Beschäftigte mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens fünf 
Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

 
(Hierzu Protokollerklärung) 
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Protokollerklärung: 
Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit: 
a)  Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 nach Abschnitt II Ziffern 2 und 3, 
b)  Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13. 
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II. 
Spezielle Tätigkeitsmerkmale 

 
1. Bezügerechnerinnen und Bezügerechner 

 
Entgeltgruppe 5 
Berechnerinnen und Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, von Ent-
gelten, einschließlich der Krankenbezüge oder Urlaubsentgelte deren Tätigkeit 
gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschrif-
ten oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Auf-
gabenkreises.) 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 
 
Entgeltgruppe 6 
1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraus-

hebt, dass aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versor-
gungsbezüge, Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsent-
gelte selbstständig zu errechnen sind. 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 

2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errech-
nung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte 
einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren er-
forderlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verant-
wortlich vornehmen. 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Entgeltgruppe 7 
1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraus-

hebt, dass aufgrund der angegebenen Merkmale Entgelte einschließlich der 
Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbstständig zu errechnen sind und 
der damit zusammenhängende Schriftwechsel selbstständig zu führen ist. 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 

2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errech-
nung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte 
einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren er-
forderlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verant-
wortlich vornehmen und den damit zusammenhängenden Schriftwechsel 
selbstständig führen. 

 
(Hierzu Protokollerklärung) 
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Entgeltgruppe 9a 
1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fall-

gruppe 1 heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsächlichen Ver-
hältnisse Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte 
selbständig zu errechnen und die damit zusammenhängenden Arbeiten 
(z.B. Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der 
Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) selbst-
ständig auszuführen sind sowie der damit zusammenhängende Schrift-
wechsel selbstständig zu führen ist.  
(Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die/der Beschäftigte die Be-
schäftigungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 TVöD bei 
der Einstellung nicht festzusetzen und Abtretungen und Pfändungen nicht 
zu bearbeiten hat.) 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fall-
gruppe 2 heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsächlichen Ver-
hältnisse die für die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Ver-
sorgungsbezüge, Entgelte, einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubs-
entgelte im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonstigen An-
spruchsvoraussetzungen festzustellen, die erforderlichen Arbeiten (z.B. 
Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zu-
satzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kon-
trollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vorzunehmen sind so-
wie der damit zusammenhängende Schriftwechsel selbstständig zu führen 
ist.  
(Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die/der Beschäftigte das Be-
soldungsdienstalter nicht erstmals, die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
nicht erstmals, die ruhegehaltfähige Dienstzeit, die Beschäftigungszeit so-
wie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 TVöD bei der Einstellung nicht 
festzusetzen, keine Widerspruchsbescheide zu erteilen und Abtretungen 
und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat.) 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 

3. Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte mit Tätigkeiten mindes-
tens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

 
Entgeltgruppe 9b 
Beschäftigte, denen mindestens vier Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens der 
Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
 
Protokollerklärung: 
Zu den Dienst- oder Versorgungsbezügen, Entgelten im Sinne dieses Tätigkeits-
merkmals gehören gegebenenfalls auch sonstige Leistungen, z.B. Kindergeld, 
Beitragszuschuss nach § 257 SGB V, vermögenswirksame Leistungen.

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20BezR%20G%20VIb%20FGr.%201
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2. Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik 
 
Vorbemerkung 
1Nach dem Abschnitt II Ziffer 2 sind Beschäftigte eingruppiert, die sich mit Syste-
men der Informations- und Kommunikationstechnik befassen ohne Rücksicht auf 
ihre organisatorische Eingliederung. 2Zu diesen Systemen zählen insbesondere 
informationstechnische Hard- und Softwaresysteme, Anwendungsprogramme, 
Datenbanken, Komponenten der Kommunikationstechnik in lokalen IKT-Netzen 
und IKT-Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und Services, die mit diesen Syste-
men erstellt werden. 3Dabei werden Tätigkeiten im gesamten Lebenszyklus eines 
solchen IKT-Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, Entwurf, De-
sign, Erstellung, Implementierung, Test, Integration in die operative Umgebung, 
Produktion, Optimierung und Tuning, Pflege, Fehlerbeseitigung und Qualitätssi-
cherung. 4Auch Tätigkeiten zur Sicherstellung der Informationssicherheit fallen 
unter die nachfolgenden Merkmale. 5Da mit den informationstechnischen Syste-
men in der Regel Produkte oder Services erstellt werden, gelten die nachfolgen-
den Tätigkeitsmerkmale auch für die Beschäftigten in der Produktionssteuerung 
und im IKT-Servicemanagement.  
6Nicht unter den Abschnitt II Ziffer 2 fallen Beschäftigte, die lediglich IKT-Systeme 
anwenden oder Beschäftigte, die lediglich die Rahmenbedingungen für die Infor-
mations- und Kommunikationstechnik schaffen und sich die informations-techni-
schen Spezifikationen von den IKT-Fachleuten zuarbeiten lassen.  
 
Entgeltgruppe 6 
1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung (z.B. 

Fachinformatikerinnen und -informatiker der Fachrichtungen Anwendungs-
entwicklung oder Systemintegration, Technische Systeminformatikerinnen 
und -informatiker, IT-System-Kaufleute oder IT-Systemelektronikerinnen 
und -elektroniker) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse er-
fordert. 
(1Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvor-
schriften oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. 
des Aufgabenkreises. 2Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse 
brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung [des Betriebes], 
bei der die/der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 3Der Aufgabenkreis 
der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vor-
handensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß 
bearbeitet werden kann.) 

 
Entgeltgruppe 7 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die ohne Anleitung tätig sind. 
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Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit über die Standardfälle hinaus 
Gestaltungsspielraum erfordert. 
 
Entgeltgruppe 9a 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, deren Tätigkeit zusätzliche Fachkenntnisse er-
fordert. 
 
Entgeltgruppe 9b 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, deren Tätigkeit umfassende Fachkenntnisse 
erfordert. 
(Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in der Entgeltgruppe 9a 
geforderten Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.) 

 
Entgeltgruppe 10 
1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung (z. B. in 

der Fachrichtung Informatik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b, deren Tätigkeit einen Gestaltungsspiel-
raum erfordert, der über den Gestaltungsspielraum in Entgeltgruppe 8 hin-
ausgeht. 

 
Entgeltgruppe 11 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu ei-

nem Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraus-
hebt. 
(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere 
Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die 
eine fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere 
Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die 
eine fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.) 

 
Entgeltgruppe 12 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähriger 

praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben 
aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähriger 
praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 2 heraushebt.
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3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer 
Erfahrung, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer 
IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens  
a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 

oder 
b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10  
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

 
Entgeltgruppe 13 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich min-

destens zu einem Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 heraushebt. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer 
Erfahrung, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer 
IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens  
a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12 

oder  
b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11  
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  
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3.  Ingenieurinnen und Ingenieure 
 

Vorbemerkungen 
1. Ingenieurinnen und Ingenieure sind Beschäftigte, die einen erfolgreichen 

Abschluss eines technisch-ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs im 
Sinne der Nr. 4 der grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbe-
merkungen) einschließlich der Fachrichtungen Gartenbau, Landschaftspla-
nung/-architektur oder Landschaftsgestaltung oder der Fachrichtung Forst-
wirtschaft nachweisen. 

2. Die Tätigkeitsmerkmale der Fallgruppen 2 des Abschnitts I Ziffer 4 finden 
auch auf Ingenieurinnen und Ingenieure im Sinne der Nr. 1 Anwendung; 
Nr. 1 Satz 4 der grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemer-
kungen) bleibt unberührt. 

 
Entgeltgruppe 10 
Ingenieurinnen und Ingenieure mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.  
 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  
 
Entgeltgruppe 11 
1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu ei-

nem Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraus-
hebt.  

 
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)  
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere 

Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.  
 
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)  
 
Entgeltgruppe 12 
1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2  mit langjähriger prakti-

scher Erfahrung, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch be-
sondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische oder Spe-
zialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.  

2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2  mit langjähriger prakti-
scher Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgelt-
gruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt. 
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Entgeltgruppe 13  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich mindestens 
zu einem Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Entgelt-
gruppe 12 Fallgruppe 2 heraushebt.  
 
Protokollerklärungen: 
1.  Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.:  

a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art ein-
schließlich Massen-, Kosten- und statischen Berechnungen und Ver-
dingungsunterlagen, Bearbeitung der damit zusammenhängenden 
laufenden technischen Angelegenheiten - auch im technischen Rech-
nungswesen -, örtliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von 
Bauten und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung. 

b) Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung und Prüfung von 
Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließlich Massen- und Kosten-
berechnung oder von Verdingungsunterlagen, Bearbeiten der damit 
zusammenhängenden technischen Angelegenheiten - auch im tech-
nischen Rechnungswesen; örtliche Leitung oder Mitwirkung bei der  
Leitung von nicht nur einfachen Gartenbau-, Landschaftsbau-, Obst-
bau-, Pflanzenbau-, Pflanzenschutz- oder Weinbaumaßnahmen und 
deren Abrechnung. 

2.  Besondere Leistungen sind z. B.:  
a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen, deren Bearbeitung beson-

dere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung oder künst-
lerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Leitung bzw. Mitwir-
kung bei der Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten und 
deren Abrechnung. 

b) Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung oder Prüfung von 
Entwürfen einschließlich Massen- und Kostenberechnungen oder Ver-
dingungsunterlagen, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse 
und besondere praktische Erfahrungen oder künstlerische Begabung 
voraussetzt, örtliche Leitung schwieriger Baumaßnahmen und deren 
Abrechnung sowie selbstständige Planung und Organisation von 
Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, die sich 
auf das Gebiet einer oder mehrerer Gemeinden erstrecken, und das 
Überwachen ihrer Auswirkungen. 
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4.  Meisterinnen und Meister 
 

Vorbemerkung 
1Meisterinnen und Meister sind Beschäftigte, die eine Meisterprüfung auf Grund-
lage der Handwerksordnung oder des Berufsbildungsgesetzes aufbauend auf ei-
ner einschlägigen mindestens dreijährigen Ausbildung bestanden haben. 2Die 
Voraussetzung der Meisterprüfung ist auch erfüllt, wenn diese auf einer früheren 
Ausbildung mit einer kürzeren Ausbildungsdauer aufbaut.  
 
Entgeltgruppe 8 
Meisterinnen und Meister mit entsprechender Tätigkeit. 
 
Entgeltgruppe 9a 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8,  
die große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) 
zu beaufsichtigen haben, in denen Handwerkerinnen oder Handwerker oder 
Facharbeiterinnen oder Facharbeiter beschäftigt sind, oder  
die an einer besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß von 
Verantwortlichkeit beschäftigt sind.  

2. Gärtnermeisterinnen und Gärtnermeister der Entgeltgruppe 8, 
die besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in de-
nen Gärtnerinnen oder Gärtner mit abgeschlossener Berufsausbildung be-
schäftigt werden, oder 

 deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 heraushebt, dass sie 
in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit auszuüben ist. 

 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 
Entgeltgruppe 9b 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch 

den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes sowie durch große 
Selbstständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 heraus-
hebt.  

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich durch 
den Umfang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes sowie durch große 
Selbstständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 heraus-
hebt. 

  
Entgeltgruppe 9c 
Meisterinnen und Meister mit besonders verantwortungsvoller Tätigkeit als Leite-
rinnen oder Leiter von großen und vielschichtig strukturierten Instandsetzungs-
bereichen oder mit vergleichbarer Tätigkeit, die wegen der Schwierigkeit der Auf-
gaben und der Größe der Verantwortung ebenso zu bewerten ist.  
 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3
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Protokollerklärungen: 

1. Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z.B. Reviere (Be-
zirke), Betriebsstätten, Friedhöfe. 

2. Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 
sind solche, die erheblich über den normalen Schwierigkeitsgrad hinausge-
hen. 

3. 1Ein vielschichtig strukturierter Bereich liegt vor, wenn in diesem Bereich die 
Arbeit von mindestens drei Gewerken zu koordinieren ist und mindestens 
drei Gewerken jeweils Meisterinnen oder Meister vorstehen. 2Gewerke sind 
Fachrichtungen im Sinne anerkannter Ausbildungsberufe, in denen die 
Meisterprüfung abgelegt werden kann. 3Im Mehrschichtbetrieb ist es un-
schädlich, wenn in den mindestens drei Gewerken nicht in allen Schichten 
jeweils Meisterinnen oder Meister eingesetzt sind. 
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5.  Technikerinnen und Techniker 
 
Vorbemerkung 
Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker sind Beschäftigte, die nach dem 
Berufsordnungsrecht diese Berufsbezeichnung führen. 
 
Entgeltgruppe 8  
Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker mit entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  
 
Entgeltgruppe 9a 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, die selbstständig tätig sind.  
 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 
Entgeltgruppe 9b 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
 
Protokollerklärungen: 
1.  1Technikerinnen und Techniker sind selbstständig tätig, wenn sie bei tech-

nischen Arbeitsabläufen in Ausführung technischer, mehr routinemäßiger 
Entwurfs-, Leitungs- und Planungsarbeiten eigene technische Entscheidun-
gen zu treffen haben. 2Dass das Arbeitsergebnis einer Kontrolle, einer fach-
lichen Anleitung und Überwachung durch Vorgesetzte unterworfen wird, be-
rührt die Selbstständigkeit der Tätigkeit nicht. 3Anhand der nach der Ausbil-
dung vorauszusetzenden Kenntnisse sind der zur Erfüllung der Aufgabe 
einzuschlagende Weg und die anzuwendende Methode zu finden. 

2.  Schwierige Aufgaben sind Aufgaben, die in dem betreffenden Fachgebiet 
im oberen Bereich der Schwierigkeitsskala liegen oder die in konkreten Ein-
zelfällen wegen der Besonderheiten Leistungen erfordern, die über das im 
Regelfall erforderliche Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten wesentlich hin-
ausgehen, z. B. durch die Breite des geforderten fachlichen Wissens und 
Könnens, die geforderten Spezialkenntnisse, außergewöhnliche Erfahrun-
gen oder sonstige Qualifizierungen vergleichbarer Wertigkeit.  
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6.  Vorlesekräfte für Blinde 
 
Entgeltgruppe 5 
Vorlesekräfte für Blinde. 
 
Entgeltgruppe 6 
Vorlesekräfte für Blinde mit schwierigerer Tätigkeit. 
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Teil B 
Besonderer Teil 

 
I. 

[nicht besetzt] 
 
 

II. 
Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte 

 
1. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte 

 
Entgeltgruppe 14 
Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte mit entsprechender 
Tätigkeit. 
 
Entgeltgruppe 15 
1. Fachärztinnen und Fachärzte sowie Fachzahnärztinnen und Fachzahnärzte 

mit entsprechender Tätigkeit. 
2. Ärztinnen und Ärzte, denen mindestens fünf Ärztinnen oder Ärzte oder 

Zahnärztinnen oder Zahnärzte durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 

3. Zahnärztinnen und Zahnärzte, denen mindestens fünf Zahnärztinnen oder 
Zahnärzte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
2. [nicht besetzt] 

 
 
 

III. – X.  
[nicht besetzt] 
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XI. 
Beschäftigte in Gesundheitsberufen 

 
1. Beschäftigte in der Pflege 
 

Vorbemerkungen 
1. 1Die Bezeichnung „Pflegehelferinnen und Pflegehelfer" umfasst auch Ge-

sundheits- und Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und Kranken-
pflegehelfer sowie Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer. 2Die Be-
zeichnung "Pflegerinnen und Pfleger" umfasst Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger in allen Fachrichtungen bzw. Speziali-
sierungen. 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfle-
ger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen 
und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern oder von Altenpflegerinnen 
und Altenpflegern ausüben, sind als Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bzw. als Altenpflege-
rinnen und Altenpfleger eingruppiert. 

3. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Altenpflegerin-
nen und Altenpflegern ausüben, sind als Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. als Altenpflegerinnen 
und Altenpfleger eingruppiert. 

4. Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- 
und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern ausüben, 
sind als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Krankenpfleger eingruppiert. 

5. Nach den Tätigkeitsmerkmalen für Pflegerinnen und Pfleger sind auch Heb-
ammen und Entbindungspfleger sowie Operationstechnische Assistentin-
nen und Assistenten und Anästhesietechnische Assistentinnen und Assis-
tenten mit abgeschlossener Ausbildung nach der DKG-Empfehlung vom 
17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach gleichwertiger 
landesrechtlicher Regelung, die die Tätigkeit von Gesundheits und Kran-
kenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegern auszuüben haben, eingruppiert. 

6. Zu der entsprechenden Tätigkeit von Pflegehelferinnen und Pflegehelfern 
bzw. von Pflegerinnen und Pflegern gehört auch die Tätigkeit in Ambulan-
zen, Blutzentralen und Dialyseeinheiten, soweit es sich nicht überwiegend 
um eine Verwaltungs- oder Empfangstätigkeit handelt. 
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7. Die Bezeichnungen umfassen auch 
Gesundheits- und Krankenpflegehel-
ferinnen und Gesundheits- und Kran-
kenpflegehelfer 

Krankenpflegehelferinnen und 
Krankenpflegehelfer 

Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen und Gesundheits- und Kranken-
pfleger 

Krankenschwestern und Kran-
kenpfleger 

Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger 

Kinderkrankenschwestern und 
Kinderkrankenpfleger 

 
Entgeltgruppe P 5 
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3) 
 
Entgeltgruppe P 6 
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit mindestens einjähriger Ausbildung und 
entsprechender Tätigkeit. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3)  
 
Entgeltgruppe P 7 
1.  Pflegerinnen und Pfleger mit mindestens dreijähriger Ausbildung und ent-

sprechender Tätigkeit. 
 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3 und 7) 
2. Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie Anästhesie-

technische Assistentinnen und Assistenten mit abgeschlossener Ausbil-
dung nach der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen 
Fassung oder nach gleichwertiger landesrechtlicher Regelung und jeweils 
entsprechender Tätigkeit. 

 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3) 

 
Entgeltgruppe P 8 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich auf-

grund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fall-
gruppe 1 heraushebt.  
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 6) 

2. Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter in der Pflege mit berufspädagogi-
scher Zusatzqualifikation nach bundesrechtlicher Regelung und entspre-
chender Tätigkeit. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3)
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3. Hebammen und Entbindungspfleger mit mindestens dreijähriger Ausbil-
dung und entsprechender Tätigkeit. 

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich auf-
grund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fall-
gruppe 2 heraushebt. 

 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 6) 

 
Entgeltgruppe P 9 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit abgeschlossener Fach-

weiterbildung und entsprechender Tätigkeit. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3 und 6) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abgeschlos-
sener Fachweiterbildung zur Hygienefachkraft und entsprechender Tätig-
keit. 

 
Entgeltgruppe P 11  
1.  Hebammen mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 

Tätigkeit. 
 
2.  Hebammen und Entbindungspfleger der Entgeltgruppe P 8 Fallgruppe 3, 

die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten der Fallgruppe 1 ausüben. 

 
Entgeltgruppe 9b (Anlage A zum TVöD) 
Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und den Anforderungen der 
Protokollerklärung Nr. 7 entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.  
 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 
 
Entgeltgruppe 9c (Anlage A zum TVöD) 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, 
dass sie besonders verantwortungsvoll ist. 
 
Entgeltgruppe 10 (Anlage A zum TVöD) 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 
 
Entgeltgruppe 11 (Anlage A zum TVöD) 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 
 
Entgeltgruppe 12 (Anlage A zum TVöD) 
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Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 
 
Protokollerklärungen:  
1. Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behand-

lungspflege zeitlich überwiegend bei  
a) an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patientinnen oder Pati-

enten (z.B. Tuberkulose-Patientinnen oder -Patienten), die wegen der
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Ansteckungsgefahr in besonderen Infektionsabteilungen oder Infekti-
onsstationen untergebracht sind, 

b) Kranken in geschlossenen oder halbgeschlossenen (Open-door-sys-
tem) psychiatrischen Abteilungen oder Stationen, 

c) Kranken in geriatrischen Abteilungen und Stationen, 
d) Gelähmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patientinnen und 

Patienten, 
e) Patientinnen oder Patienten nach Transplantationen innerer Organe 

oder von Knochenmark, 
f) an AIDS (Vollbild) erkrankten Patientinnen oder Patienten, 
g) Patientinnen oder Patienten, bei denen Chemotherapien durchgeführt 

oder die mit Strahlen oder mit inkorporierten radioaktiven Stoffen be-
handelt werden,  

ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage in 
Höhe von 46,02 Euro.  

2. Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die zeitlich überwiegend in 
Einheiten für Intensivmedizin (Stationen für Intensivbehandlungen und In-
tensivüberwachung sowie Wachstationen, die für Intensivüberwachung ein-
gerichtet sind) Patientinnen oder Patienten pflegen, erhalten für die Dauer 
dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage von 100,00 Euro.  

3. 1Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behand-
lungspflege bei schwerbrandverletzten Patientinnen oder Patienten in Ein-
heiten für Schwerbrandverletzte, denen durch die Einsatzzentrale/Ret-
tungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg Schwerbrandverletzte vermittelt 
werden, ausüben, erhalten eine Zulage in Höhe von 1,80 Euro für jede volle 
Arbeitsstunde dieser Pflegetätigkeit. 2Eine nach den Protokollerklärungen 
Nrn. 1 und 2 zustehende Zulage vermindert sich um den Betrag, der in dem-
selben Kalendermonat nach Satz 1 zusteht.  

4. Tätigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der 
Entgeltgruppe P 7 herausheben, sind   
a) Tätigkeiten in Spezialbereichen, in denen eine Fachweiterbildung 

nach den DKG-Empfehlungen zur Weiterbildung von Gesundheits- 
und (Kinder-) Krankenpflegekräften (siehe Protokollerklärung Nr. 6) 
vorgesehen ist, oder 

b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen Auf-
gaben außerhalb von Spezialbereichen nach Buchstabe a:  
-  Wundmanagerin oder Wundmanager, 
-  Gefäßassistentin oder Gefäßassistent, 
-  Breast Nurse/Lactation,  
-  Painnurse, 
-  auf einer Stroke-Unit-Station, 
- auf einer Intermediate-Care-Station, 
-  bei den Begleitenden Psychiatrischen Diensten (BPD) oder 

c) die Tätigkeit im Case- oder Caremanagement.  
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5. Auf Pflegerinnen und Pfleger in Psychiatrien und psychiatrischen Kranken-
häusern oder Einrichtungen, die aufgrund Erfüllung der Anforderung der 
Buchstaben a oder b, letzter Spiegelstrich, der Protokollerklärung Nr. 4 in 
Entgeltgruppe P 8 eingruppiert sind, finden 
a) Buchstabe b der Protokollerklärung Nr. 1 und 
b) § 1 Abs. 1 Ziffer 5 Unterabs. 1 des Tarifvertrages über die Gewährung 

von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT bzw. § 2 Abs. 1 Ziffer 
5 Unterabs. 1 des Tarifvertrages über die Gewährung von Zulagen ge-
mäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O  

keine Anwendung.  
6. Bei den Fachweiterbildungen muss es sich entweder um eine Fachweiter-

bildung nach § 1 der DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung 
vom 29. September 2015 in der jeweiligen Fassung oder um eine Fachwei-
terbildung nach § 1 der DKG-Empfehlung für die Weiterbildung Notfallpflege 
vom 29. November 2016 bzw. um eine gleichwertige Weiterbildung nach 
§ 21 dieser DKG-Empfehlungen handeln. 

7. Die hochschulische Ausbildung befähigt darüber hinaus insbesondere  
a) zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf der 

Grundlage wissenschaftsbasierter oder wissenschaftsorientierter Ent-
scheidungen,  

b) vertieftes Wissen über Grundlagen der Pflegewissenschaft, des ge-
sellschaftlich institutionellen Rahmens des pflegerischen Handelns 
sowie des normativ-institutionellen Systems der Versorgung anzu-
wenden und die Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegeri-
schen Versorgung dadurch maßgeblich mitzugestalten,  

c) sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten 
Stand der gesicherten Erkenntnisse erschließen und forschungsge-
stützte Problemlösungen wie auch neue Technologien in das berufli-
che Handeln übertragen zu können sowie berufsbezogene Fort- und 
Weiterbildungsbedarfe zu erkennen,  

d) sich kritisch reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch 
praktischem Wissen auseinandersetzen und wissenschaftsbasiert in-
novative Lösungsansätze zur Verbesserung im eigenen beruflichen 
Handlungsfeld entwickeln und implementieren zu können und  

e) an der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, Leitlinien 
und Expertenstandards mitzuwirken. 
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2. Leitende Beschäftigte in der Pflege 
 

Vorbemerkungen 
1. 1Die Tarifvertragsparteien legen dem Aufbau der Tätigkeitsmerkmale für 

Leitungskräfte in der Pflege folgende regelmäßige Organisationsstruktur zu 
Grunde:  
a) 1Die Gruppen- bzw. Teamleitung stellt die unterste Leitungsebene dar. 

2Einer Gruppen- bzw. einer Teamleitung sind in der Regel nicht mehr 
als neun Beschäftigte unterstellt.  

b) 1Die Station ist die kleinste organisatorische Einheit. 2Einer Stations-
leitung sind in der Regel nicht mehr als zwölf Beschäftigte unterstellt.  

c) 1Ein Bereich bzw. eine Abteilung umfasst in der Regel mehrere Stati-
onen. 2Einer Bereichs- bzw. Abteilungsleitung sind in der Regel nicht 
mehr als 48 Beschäftigte unterstellt.  

 2Die Beschäftigten müssen fachlich unterstellt sein.  
2. Soweit für vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden 

Bezeichnungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies un-
beachtlich.  

3.  Diese Regelungen gelten auch für Leitungskräfte in der Entbindungspflege. 
 
Entgeltgruppe P 9 
Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterinnen 
oder Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern. 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 
 
Entgeltgruppe P 10  
1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleite-

rinnen oder Teamleiter. 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleite-

rinnen oder Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern der 
Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 1. 

 
Entgeltgruppe P 11  
1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleite-

rinnen oder Teamleiter mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit oder 
von großen Gruppen oder Teams. 

2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterin-
nen oder Stationsleitern. 

 
Entgeltgruppe P 12  
1. Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter.
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2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterin-
nen oder Stationsleitern der Entgeltgruppe P 13 oder von Bereichsleiterin-
nen oder Bereichsleitern oder Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern. 
 

Entgeltgruppe P 13  
Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit oder von großen Stationen.  
 
Entgeltgruppe P 14 
1. Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abtei-

lungsleiterinnen oder Abteilungsleiter. 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Bereichsleite-

rinnen oder Bereichsleitern der Entgeltgruppe P 15. 
 
Entgeltgruppe P 15  
Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungsleite-
rinnen oder Abteilungsleiter, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be-
deutung ihres Aufgabengebietes sowie durch große Selbständigkeit erheblich 
aus der Entgeltgruppe P 14 heraushebt oder von großen Bereichen bzw. Abtei-
lungen. 
 
Entgeltgruppe P 16  
Beschäftigte der Entgeltgruppe P 15, deren Tätigkeit sich durch das Maß der 
damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe P 15 heraus-
hebt. 
 
Entgeltgruppe 13 (Anlage A zum TVöD) 
1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung 

und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben. 

2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätigkeit 
wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 
Entgeltgruppe 14 (Anlage A zum TVöD) 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich min-

destens zu einem Drittel 
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwie-

rigen Aufgaben  
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätigkeit 
wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 
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Entgeltgruppe 15 (Anlage A zum TVöD) 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich  

-  durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie  
-  erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung  
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätigkeit 
wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 
Protokollerklärung:  
Diese Beschäftigten erhalten die Zulage nach den Protokollerklärungen Nrn. 1 
und 2 zu Ziffer 1 ebenfalls, wenn alle der Gruppenleiterin oder dem Gruppenleiter 
bzw. der Teamleiterin oder dem Teamleiter durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellten Pflegekräfte Anspruch auf die jeweilige Zulage haben. 
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3. Lehrkräfte in der Pflege 
 
Entgeltgruppe 10 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation.  
 
Entgeltgruppe 11 
1. Lehrkräfte an Pflegeschulen mit abgeschlossener Hochschulbildung und 

entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder Lei-
ter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Hebam-
menschule. 

 
Entgeltgruppe 12 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Hebam-

menschule. 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leite-

rinnen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter 
einer Hebammenschule. 

 
Entgeltgruppe 13 
1. Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und – 

soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit erfolgreich ab-
solviertem Vorbereitungsdienst (Referendariat) mit entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter 
einer Hebammenschule. 

 
Entgeltgruppe 14 
1. Stellvertretende Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule. 
2. Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter einer Pflegeschule. 
 
Entgeltgruppe 15 
Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule. 
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4. [nicht besetzt] 
 
4a. Alltagsbegleiterinnen und –begleiter, Betreuungskräfte sowie Präsenz-

kräfte 
  
 Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3 

Anwendung. 
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5. Diätassistentinnen und Diätassistenten 
 

Entgeltgruppe 5 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen und Diätassistenten. 
 
Entgeltgruppe 7  
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen und Diätassistenten mit entsprechender 
Tätigkeit. 
 
Entgeltgruppe 8  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige 
Aufgaben erfüllen. 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 
 
Entgeltgruppe 9a 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen. 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Entgeltgruppe 9b 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung zur Ernährungsberaterin oder 
zum Ernährungsberater oder mit vergleichbarer Fortbildung (z.B. Diabetesbera-
terin oder Diabetesberater) und entsprechender Tätigkeit. 
 
Protokollerklärung: 
Schwierige Aufgaben sind z.B. Diätberatung von einzelnen Patientinnen oder Pa-
tienten, selbstständige Durchführung von Ernährungserhebungen, Mitarbeit bei 
Grundlagenforschung im Fachbereich klinische Ernährungslehre, Herstellung 
und Berechnung spezifischer Diätformen bei dekompensierten Leberzirrhosen, 
Niereninsuffizienz, Hyperlipidämien, Stoffwechsel-Bilanz-Studien, Maldigestion 
und Malabsorption, nach Shuntoperationen, Kalzium-Test-Diäten, spezielle An-
fertigung von Sonderernährung für Patienten auf Intensiv- und Wachstationen. 

 



 

104 
 

6. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten  
 
Entgeltgruppe 5 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten. 
 
Entgeltgruppe 7 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit. 
 
Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige 
Aufgaben erfüllen. 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 
 
Entgeltgruppe 9a 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen. 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 
 
Entgeltgruppe 9b 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte folgende Aufgabe 
erfüllen:  
Ergotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz. 
 
Protokollerklärung: 
Schwierige Aufgaben sind z.B. Ergotherapie bei Querschnittslähmungen, in Kin-
derlähmungsfällen, bei Schlaganfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen von 
Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie oder bei Kleinkindern bis sechs Jah-
ren. 

 
7.  [nicht besetzt] 
 
8. [nicht besetzt] 
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9. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und 
medizinische Bademeister 
 
Entgeltgruppe 3 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseurinnen und medizinischen Bademeiste-
rinnen sowie Masseuren und medizinischen Bademeistern. 
 
Entgeltgruppe 5  
Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und medizi-
nische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit. 
 
Entgeltgruppe 6 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die mindestens zu einem Viertel schwierige 
Aufgaben erfüllen. 
(Schwierige Aufgaben sind z.B. Verabreichung von Kohlensäure- und Sauerstoff-
bädern bei Herz- und Kreislaufbeschwerden, Massage- oder Bäderbehandlung 
nach Schlaganfällen oder bei Kinderlähmung, Massagebehandlung von Frisch-
operierten). 

 
 
10. - 15. [nicht besetzt] 
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16. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 
 

Entgeltgruppe 5 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. 
 
Entgeltgruppe 7 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit. 
 
Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige 
Aufgaben erfüllen. 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 
 
Entgeltgruppe 9a 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen. 
 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 
Entgeltgruppe 9b 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder mehrere 
der folgenden Aufgaben erfüllen:  
- Physiotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz oder auf einer 

Intensivstation nach einem Polytrauma. 
 

Protokollerklärung:  
Schwierige Aufgaben sind z.B. Physiotherapie nach Lungen- oder Herzoperatio-
nen, nach Herzinfarkten, bei Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen, 
mit spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geri-
atrie, nach Einsatz von Endoprothesen, nach Verbrennungen zweiten oder drit-
ten Grades oder bei Kleinkindern bis sechs Jahren.   

 
 
17. - 19. [nicht besetzt] 
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20. Leitende Beschäftigte 
 
Vorbemerkungen 
1. Diese Tätigkeitsmerkmale finden in den Bereichen der vorstehenden Ziffern 

4 bis 10, 13, 15, 16 und 19 Anwendung. 
2. 1Die Tarifvertragsparteien legen dem Aufbau der Tätigkeitsmerkmale für 

Abteilungs-, Gruppen- bzw. Teamleitung (organisatorische Einheiten) fol-
gende regelmäßige Organisationsstruktur zu Grunde:  
a) Der Leitung einer kleineren organisatorischen Einheit sind in der Regel 

nicht mehr als neun Beschäftigte unterstellt.  
b) Der Leitung einer größeren organisatorischen Einheit sind in der Regel 

nicht mehr als 16 Beschäftigte unterstellt.  
c) Der Leitung einer besonders großen organisatorischen Einheit sind in 

der Regel mehr als 24 Beschäftigte unterstellt. 
3. Soweit für vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden 

Bezeichnungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies un-
beachtlich.  

 
Entgeltgruppe 9b  
Leiterinnen und Leiter einer kleineren organisatorischen Einheit. 
 
Entgeltgruppe 9c  
Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern der Entgelt-
gruppe 10 Fallgruppe 1. 
 
Entgeltgruppe 10  
1. Leiterinnen und Leiter einer größeren organisatorischen Einheit. 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern der Ent-

geltgruppe 11. 
 

Entgeltgruppe 11  
Leiterinnen und Leiter einer besonders großen organisatorischen Einheit. 
 
Entgeltgruppe 12  
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verant-
wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 

 
 
21.  [nicht besetzt] 
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XII. – XXIII.  
[nicht besetzt] 

 
 

XXIV. 
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

 
Entgeltgruppe S 2 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern, Sozialassisten-
tinnen/Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen/Heilerziehungspflege-
helfern mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung.  
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 
 
Entgeltgruppe S 3 
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heiler-
ziehungspflegehelferinnen/Heilerziehungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung 
oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben.  
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 
 
Entgeltgruppe S 4 
1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und 

Heilerziehungspflegehelferinnen/Heilerziehungspflegehelfer mit staatlicher Aner-
kennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten.  

 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 
 
2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufs-

ausbildung.  
 

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  
 
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern, Heilerziehungspflege-

rinnen/Heilerziehungspfleger oder Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher 
Anerkennung.  
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 
Entgeltgruppe S 5 
[nicht besetzt] 
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Entgeltgruppe S 6  
[nicht besetzt] 
 
Entgeltgruppe S 7 
Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiterin/Gruppen-
leiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behin-
derte Menschen. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a und 17) 
 
Entgeltgruppe S 8a 
1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und 

Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 3 und 5) 
 
2. Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und einer abgeschlossenen 

Weiterbildung als geprüfte Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung als Grup-
penleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder 
in Werkstätten für behinderte Menschen. 

 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a) 
 
Entgeltgruppe S 8b 
1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und 

Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit beson-
ders schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 3, 5 und 6)  
 
2. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industrie-

meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister als Gruppenleiterin/Gruppen-
leiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für be-
hinderte Menschen. 
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a)  
 
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozial-

pädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 1a) 
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Entgeltgruppe S 9 
1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und 

Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich 
koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens der Ent-
geltgruppe S 8b Fallgruppe 1. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 3 und 5) 
 

2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit. 
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a und 7)  
 
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-

schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung. 

 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a und 15) 
 

4. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten.  
 
 (Hierzu Protokollerklärung Nrn. 1a und 8)  
 
5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.  

 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9) 
 

Entgeltgruppe S 10  
[nicht besetzt] 
 
Entgeltgruppe S 11a  
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter 
von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im 
Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im 
Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.  
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4 und 8) 
 
Entgeltgruppe S 11b 
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlosse-
ner Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
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schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.  
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 
 
Entgeltgruppe S 12 
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlosse-
ner Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten.  
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 12 und 15)  
 
Entgeltgruppe S 13 
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9) 
 
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9) 
 
Entgeltgruppe S 14 

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlosse-
ner Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des 
Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Betreu-
ungsgericht Maßnahmen einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder 
mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbrin-
gung von Menschen mit psychischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. Sozialpsychi-
atrischer Dienst der örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Landkreise). 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 13, 14 und 15) 
 
Entgeltgruppe S 15  
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)  
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2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9) 
 
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Be-

hinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a und 8)  
 
4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit 
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)  
 
5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnhei-
men für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt 
sind. 
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 4, 10 und 11)  
 

6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindes-
tens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe S 12 heraushebt.  
 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 
 

Entgeltgruppe S 16  
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)  
 
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind. 
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 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9) 
 
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Be-

hinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 40 Plätzen.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)  
 
4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit 
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)  
 
5. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen 

für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX. 
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 10 und 11)  
 
6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnhei-
men für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind. 

 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 4, 9, 10 und 11) 
 
Entgeltgruppe S 17  
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)  
 
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind.  

 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9) 
 
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Be-

hinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 70 Plätzen.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)  
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4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit 
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbe-
legung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 4, 8 und 9)  
 
5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnhei-
men für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit 
einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind. 

 
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 4, 9, 10 und 11) 
 
6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 

mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch be-
sondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt. 
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 
 
7. Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich aner-

kannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit. 
 

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 16) 
 
Entgeltgruppe S 18 
 
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9) 
 
2. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Be-

hinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 90 Plätzen.  
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1a, 8 und 9)  
 
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen 

für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen.  
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 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 1a, 9, 10 und 11)  
 
4. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 

mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge-
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das 
Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 
S 17 Fallgruppe 6 heraushebt. 
 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 
 
Protokollerklärungen:  
1. 1Die Beschäftigten – ausgenommen die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der 

Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7, Entgeltgruppe S 8a bei Tätigkeiten der Fall-
gruppe 2 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten 
Beschäftigten – erhalten für die Dauer der Tätigkeit in einer besonderen Wohn-
form (insbesondere stationäre Einrichtungen, Wohngruppen für Menschen mit 
Behinderung im Sinne von SGB IX, Kinder- und Jugendwohnheimen oder ver-
gleichbaren Einrichtungen [Heim]) oder in der ambulant unterstützten Einzel- 
oder Gruppenbetreuung, wenn diese als Präsenzleistung durchgängig für 24 
Stunden täglich erfolgt, oder in der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII eine Zu-
lage in Höhe von 100,00 Euro monatlich, wenn dort ein überwiegender Teil der 
Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf unterge-
bracht ist bzw. betreut wird; überwiegt der Teil der Menschen mit durchgängigem 
Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf nicht, beträgt die Zulage 50,00 Euro mo-
natlich. 2Für die in Entgeltgruppe S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5, S 16 bei 
Tätigkeiten der Fallgruppen 5 und 6, S 17 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5 und 
S 18 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 eingruppierten Beschäftigten gilt Satz 1 für 
die Dauer der Tätigkeit in einem Wohnheim für erwachsene Menschen mit Be-
hinderung entsprechend. 3Für die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fall-
gruppe 2, Entgeltgruppe S 7, Entgeltgruppe S 8a bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 
und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäf-
tigten in einem Heim im Sinne des Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 
65,00 Euro monatlich.4Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Be-
schäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 
haben. 5Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berück-
sichtigen. 

1a. 1Beschäftigte, denen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiterin/Praxisanlei-
ter in der Ausbildung von Erzieherinnen/Erziehern, von Kinderpflegerinnen/Kin-
derpflegern, von Sozialassistentinnen/Sozialassistenten oder von Heilerzie-
hungspflegerinnen/Heilerziehungspflegern übertragen sind und die die übertra-
gene Tätigkeit mit einem zeitlichen Anteil von mindestens 15 Prozent an ihrer 
Gesamttätigkeit ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in 
Höhe von 70,00 Euro monatlich. 2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in 
denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 haben. 
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2. Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z.B.  
a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des 

§ 2 SGB IX und in psychiatrischen Kliniken,  
b) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z.B. in Randzeiten,  
c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere 

Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter 
Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von 
behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung,  

d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder in Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten, 

e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.  
3. Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern oder Kinderpflegerin-

nen/Kinderpflegern gilt auch die Tätigkeit in Schulkindergärten, Ganztagsange-
boten für Schulkinder, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schulpflich-
tige Kinder und die Betreuung von über 18jährigen Personen (z.B. in Einrichtun-
gen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose).  

4. 1Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterinnen/Vertreter in Urlaubs- 
und sonstigen Abwesenheitsfällen. 2Je Kindertagesstätte soll eine ständige Ver-
treterin oder ein ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters bestellt werden. 

5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch  
a) Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hortnerinnen/Hortner mit staatlicher 

Anerkennung oder staatlicher Prüfung, 
b) Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen tätig 

sind,  
eingruppiert. 

6. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z.B. die 
a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere 

Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter 
Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von 
behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung, 

b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwie-
rigkeiten,  

c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür, 
d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen, 
e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte min-

destens der Entgeltgruppe S 8a, 
f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit entsprechender 

abgeschlossener Fort- bzw. Weiterbildung im Umfang von mindestens 
160 Stunden, 
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g) Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von Kin-
dern und Jugendlichen mit einem erhöhten Förderbedarf, 

h) Tätigkeiten von Beschäftigten, die vom Arbeitgeber zur insoweit erfahrenen 
Fachkraft nach § 8a SGB VIII (Kinderschutzfachkraft) bestellt worden sind. 

7. Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind Be-
schäftigte zu verstehen, die einen nach Maßgabe der Rahmenvereinbarung über 
die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für Heilpädagogin-
nen/Heilpädagogen mit der vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich abgeschlos-
sen und die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung „staatlich aner-
kannte Heilpädagogin/staatlich anerkannter Heilpädagoge“ erworben haben.  

8. Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind Krippen, Kindergärten, 
Horte, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäuser und Kindertageseinrichtungen der 
örtlichen Kindererholungsfürsorge.  

9. 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr 
grundsätzlich die Zahl der vom 1. Januar bis 31. Dezember des vorangegange-
nen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde 
zu legen. 2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren 
Plätze von nicht mehr als 7,5 v.H. führt nicht zur Herabgruppierung. 3Eine Unter-
schreitung um mehr als 7,5 v.H. führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die 
maßgebliche Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird. 4Die Unter-
schreitung der maßgeblich je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze führt auch dann 
nicht zu einer Herabgruppierung, wenn aufgrund von zu betreuenden Kindern mit 
erhöhtem oder wesentlich erhöhtem Förderungsbedarf im Sinne der jeweiligen 
landesrechtlichen Regelungen entsprechende Betreuungsanforderungen festge-
stellt werden. 5Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber verantworteter 
Maßnahmen (z.B. Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht zur Herabgrup-
pierung. 6Hiervon bleiben organisatorische Maßnahmen infolge demografischer 
Handlungsnotwendigkeiten unberührt. 

10. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behinderte Kinder oder Ju-
gendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten ständig untergebracht sind.  

11. Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nicht für Leiterinnen/Leiter bzw. ständige Vertrete-
rinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Wohngruppen. 

12. Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die  
a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 
b) begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/Heimbewohner und nachge-

hende Fürsorge für ehemalige Heimbewohnerinnen/Heimbewohner, 
c) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für 

ehemalige Strafgefangene, 
d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der Entgelt-

gruppe S 9, 
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e) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von behinderten Menschen im 
Sinne des § 2 SGB IX, bei denen in mindestens vier der neun Lebensberei-
che im Sinne von § 118 SGB IX nicht nur vorübergehende Beeinträchtigun-
gen der Aktivität und Teilhabe vorliegen, 

f) Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit, 
g) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von Menschen mit multiplen psy-

chosozialen Beeinträchtigungen. 
13. Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschäftigte mit dem Abschluss Di-

plompädagogin/Diplompädagoge, Erziehungswissenschaftlerin/Erziehungswis-
senschaftler (Bachelor/Master) oder Kindheitspädagogin/Kindheitspädagoge 
(Bachelor/Master), die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. So-
zialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung ausüben, de-
nen Tätigkeiten der Entgeltgruppe S 14 übertragen sind. 

14. 1Das „Treffen von Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kindes-
wohls und die Einleitung von Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Familien-
gericht bzw. Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich 
sind“, sind im Allgemeinen Sozialen Dienst bei Tätigkeiten im Rahmen der Fall-
verantwortung bei  
- Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, 
- der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII, 
- der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 
- der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII) 
einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten erfüllt.2Die 
Durchführung der Hilfen nach den getroffenen Entscheidungen (z.B. Erziehung 
in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege oder Heimerziehung) fällt nicht unter die Ent-
geltgruppe S 14. 3Die in Aufgabengebieten außerhalb des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes wie z.B. Erziehungsbeistandschaft, Pflegekinderdienst, Adoptionsver-
mittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormundschaft, Pflegschaft auszuübenden Tätig-
keiten fallen nicht unter die Entgeltgruppe S 14, es sei denn, dass durch Organi-
sationsentscheidung des Arbeitgebers im Rahmen dieser Aufgabengebiete 
ebenfalls Tätigkeiten auszuüben sind, die die Voraussetzungen von Satz 1 erfül-
len. 

15. 1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule 
im Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), 
ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad 
verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt 
worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvo-
raussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindes-
tens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. - 
vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkredi-
tierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Ein Abschluss an einer 
ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er 
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von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hoch-
schulabschluss gleichwertig anerkannt wurde. 

16. Psychagoginnen/Psychagogen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulbildung und entsprechender Tätigkeit werden von diesem Tätigkeitsmerk-
mal nicht erfasst. 

17. 1Voraussetzung für die Eingruppierung ist, dass der/die Beschäftigte über eine 
sonderpädagogische Zusatzqualifikation im Sinne der Werkstättenverordnung 
nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuches oder über eine der sonderpä-
dagogischen Zusatzqualifikation gleichgestellte Qualifikation verfügt. 2Eine Qua-
lifikation im Sinne von Satz 1 kann bis zum 31. Dezember 2029 durch Teilnahme 
an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen nachgeholt werden. 3Vom Erfordernis 
einer Qualifikation im Sinne des Satzes 1 sind Beschäftigte befreit, denen seit 
mindestens 15 Jahren eine Tätigkeit entsprechend der Tätigkeitsmerkmale der 
Entgeltgruppe S 7 übertragen ist. 

 
 

XXV. – XXXII. 
[nicht besetzt] 
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Anhang 
 

Regelungskompetenzen 
 
(1) Die Eingruppierung der Beschäftigten wird durch die Tarifvertragsparteien auf der 

Bundesebene geregelt.  
 
(2) Im Bereich der Besonderen Teile Krankenhäuser (BT-K), Pflege- und Betreu-

ungseinrichtungen (BT-B) sowie Sparkassen (BT-S) liegt die Regelungskompe-
tenz ausschließlich bei der Bundesebene.  

 
(3) [nicht besetzt] 
 
(4) [nicht besetzt] 
 
(5) Für den Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen 

gelten ergänzend für die Entgeltgruppen 2 bis 9a die nachfolgenden besonderen 
Regelungen unter Beachtung der Maßgaben der §§ 12 (VKA) und 13 (VKA) und 
der Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) zu allen 
Teilen der Entgeltordnung: 
Für Beschäftigte im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 2 TVöD gelten für die Besonderen 
Teile Verwaltung, Entsorgung und Flughäfen nachstehende Entgeltgruppen 2 bis 
9a und Oberbegriffe sowie dazugehörige Regelungen nach dem TVöD-NRW:  
 
Entgeltgruppe 2 
Ungelernte Beschäftigte, die durch landesbezirkliche Vereinbarung im Einzelnen 
festgelegt sind (Ausschließlichkeitskatalog). 
 
Entgeltgruppe 3 

1. Anzulernende Beschäftigte. 
2. Ungelernte Beschäftigte. 
 
Entgeltgruppe 4 
1. Angelernte Beschäftigte. 
2. Angelernte und anzulernende Beschäftigte mit erschwerter Tätigkeit. 
3. Ungelernte Beschäftigte mit erschwerter Tätigkeit. 

 
Entgeltgruppe 5 
1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem aner-

kannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei 
Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt wer-
den. 

2. Beschäftigte mit einer bezirklich festzulegenden Werkprüfung und Beschäf-
tigte mit einer der Tätigkeit eines solchen Beschäftigten gleichwertigen Tä-
tigkeit. 
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Entgeltgruppe 6 
Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die in 
ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden (gelernte Be-
schäftigte), sowie Beschäftigte mit einer der Tätigkeit eines solchen Beschäftig-
ten gleichwertigen Tätigkeit. 
 
Entgeltgruppe 7 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 mit besonders qualifizierter oder besonders 
vielseitiger Tätigkeit. 
 
Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 mit Tätigkeiten, die durch bezirkliche Vereinba-
rung im Einzelnen festzulegen sind (Ausschließlichkeitskatalog).   
 
Entgeltgruppe 9a 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 mit Tätigkeiten, die durch bezirkliche Vereinba-
rung im Einzelnen festzulegen sind (Ausschließlichkeitskatalog) und die hinsicht-
lich der Verantwortung erheblich über das Maß hinausgehen, das von den Be-
schäftigten der Entgeltgruppe 8 üblicherweise verlangt werden kann.  
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Anlage A  

Tabelle TVöD  
Anlage A 

gültig bis 31. März 2025 
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 5.504,00 5.863,92 6.265,40 6.813,49 7.377,29 7.748,20 
14 5.003,84 5.329,75 5.755,37 6.227,68 6.754,16 7.132,13 
13 4.628,76 4.985,95 5.392,57 5.834,04 6.353,53 6.635,44 
12 4.170,32 4.581,34 5.061,67 5.594,63 6.220,01 6.516,74 
11 4.032,38 4.410,41 4.765,62 5.151,01 5.678,44 5.975,19 
10 3.895,33 4.191,53 4.528,25 4.893,44 5.300,10 5.433,63 
9c 3.787,84 4.052,08 4.339,43 4.649,06 4.981,91 5.220,52 
9b 3.566,89 3.814,56 3.969,97 4.429,89 4.702,42 5.018,11 
9a 3.448,96 3.662,32 3.869,96 4.331,88 4.436,39 4.703,23 
8 3.281,44 3.486,59 3.628,68 3.770,54 3.922,69 3.995,85 
7 3.095,23 3.331,58 3.472,38 3.614,47 3.748,49 3.820,45 
6 3.042,04 3.236,55 3.372,94 3.507,92 3.640,49 3.708,02 
5 2.928,99 3.117,67 3.245,11 3.380,06 3.505,47 3.570,28 
4 2.802,62 2.993,55 3.153,75 3.253,48 3.353,20 3.411,60 
3 2.762,69 2.968,02 3.017,99 3.132,21 3.217,92 3.296,43 
2 2.582,16 2.784,28 2.834,67 2.906,58 3.064,63 3.229,97 
1  2.355,52 2.388,86 2.430,55 2.469,42 2.569,47 
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Anlage A  

Tabelle TVöD  
Anlage A 

gültig ab 1. April 2025  
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 5.669,12 6.039,84 6.453,36 7.017,89 7.598,61 7.980,65 
14 5.153,96 5.489,64 5.928,03 6.414,51 6.956,78 7.346,09 
13 4.767,62 5.135,53 5.554,35 6.009,06 6.544,14 6.834,50 
12 4.295,43 4.718,78 5.213,52 5.762,47 6.406,61 6.712,24 
11 4.153,35 4.542,72 4.908,59 5.305,54 5.848,79 6.154,45 
10 4.012,19 4.317,28 4.664,10 5.040,24 5.459,10 5.596,64 
9c 3.901,48 4.173,64 4.469,61 4.788,53 5.131,37 5.377,14 
9b 3.676,89 3.929,00 4.089,07 4.562,79 4.843,49 5.168,65 
9a 3.558,96 3.772,32 3.986,06 4.461,84 4.569,48 4.844,33 
8 3.391,44 3.596,59 3.738,68 3.883,66 4.040,37 4.115,73 
7 3.205,23 3.441,58 3.582,38 3.724,47 3.860,94 3.935,06 
6 3.152,04 3.346,55 3.482,94 3.617,92 3.750,49 3.819,26 
5 3.038,99 3.227,67 3.355,11 3.490,06 3.615,47 3.680,28 
4 2.912,62 3.103,55 3.263,75 3.363,48 3.463,20 3.521,60 
3 2.872,69 3.078,02 3.127,99 3.242,21 3.327,92 3.406,43 
2 2.692,16 2.894,28 2.944,67 3.016,58 3.174,63 3.339,97 
1  2.465,52 2.498,86 2.540,55 2.579,42 2.679,47 
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Anlage C 

Tabelle TVöD  
Anlage C (Sozial- und Erziehungsdienst) 

gültig bis 31. März 2025 
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 4.458,20 4.571,79 5.134,51 5.556,51 6.189,53 6.576,36 

S 17 4.110,52 4.395,96 4.853,14 5.134,51 5.697,17 6.027,75 

S 16 4.026,38 4.304,54 4.614,00 4.993,81 5.415,82 5.669,04 

S 15 3.884,14 4.149,76 4.431,15 4.754,68 5.275,17 5.500,22 

S 14 3.847,03 4.109,38 4.422,05 4.740,10 5.091,81 5.337,97 

S 13 3.756,97 4.012,60 4.360,80 4.642,12 4.993,81 5.169,65 

S 12 3.747,09 4.002,01 4.335,64 4.631,04 4.996,80 5.151,53 

S 11b 3.697,55 3.948,84 4.125,39 4.575,55 4.927,22 5.138,23 

S 11a 3.631,49 3.877,94 4.053,00 4.501,47 4.853,14 5.064,15 

S 10 [nicht besetzt] 

S 9 3.439,30 3.671,40 3.935,15 4.325,50 4.694,75 4.979,60 

S 8b 3.371,39 3.598,79 3.864,55 4.253,22 4.620,71 4.902,44 

S 8a 3.303,85 3.526,31 3.755,83 3.973,29 4.185,86 4.409,39 

S 7 3.223,59 3.440,19 3.655,70 3.871,17 4.032,82 4.276,40 

S 6 [nicht besetzt] 

S 5 [nicht besetzt] 

S 4 3.091,81 3.298,76 3.487,33 3.615,30 3.736,51 3.925,36 

S 3 2.924,89 3.119,62 3.300,78 3.467,12 3.543,23 3.634,14 

S 2 2.719,14 2.838,41 2.926,64 3.022,45 3.130,19 3.237,95 
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Anlage C 

Tabelle TVöD  
Anlage C (Sozial- und Erziehungsdienst) 

gültig ab 1. April 2025  
(monatlich in Euro) 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 4.591,95 4.708,94 5.288,55 5.723,21 6.375,22 6.773,65 

S 17 4.233,84 4.527,84 4.998,73 5.288,55 5.868,09 6.208,58 

S 16 4.147,17 4.433,68 4.752,42 5.143,62 5.578,29 5.839,11 

S 15 4.000,66 4.274,25 4.564,08 4.897,32 5.433,43 5.665,23 

S 14 3.962,44 4.232,66 4.554,71 4.882,30 5.244,56 5.498,11 

S 13 3.869,68 4.132,98 4.491,62 4.781,38 5.143,62 5.324,74 

S 12 3.859,50 4.122,07 4.465,71 4.769,97 5.146,70 5.306,08 

S 11b 3.808,48 4.067,31 4.249,15 4.712,82 5.075,04 5.292,38 

S 11a 3.741,49 3.994,28 4.174,59 4.636,51 4.998,73 5.216,07 

S 10 [nicht besetzt] 

S 9 3.549,30 3.781,54 4.053,20 4.455,27 4.835,59 5.128,99 

S 8b 3.481,39 3.708,79 3.980,49 4.380,82 4.759,33 5.049,51 

S 8a 3.413,85 3.636,31 3.868,50 4.092,49 4.311,44 4.541,67 

S 7 3.333,59 3.550,19 3.765,70 3.987,31 4.153,80 4.404,69 

S 6 [nicht besetzt] 

S 5 [nicht besetzt] 

S 4 3.201,81 3.408,76 3.597,33 3.725,30 3.848,61 4.043,12 

S 3 3.034,89 3.229,62 3.410,78 3.577,12 3.653,23 3.744,14 

S 2 2.829,14 2.948,41 3.036,64 3.132,45 3.240,19 3.347,95 
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Anlage D 

Tabelle TVöD  
Anlage D zum TVöD-B 
Ärztinnen und Ärzte 

gültig bis 31. März 2025 
(monatlich in Euro) 

Ent-
gelt- 
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15     6.265,40 6.753,95 7.377,29 7.851,84 
14 5.003,84 5.329,75         

 
Tabelle TVöD  

Anlage D zum TVöD-B 
Ärztinnen und Ärzte 

gültig ab 1. April 2025 
(monatlich in Euro) 

Ent-
gelt- 
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15     6.453,36 6.956,57 7.598,61 8.087,40 
14 5.153,96 5.489,64         
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Anlage E 

Tabelle TVöD  
Anlage E (Pflegedienst) 
gültig bis 31. März 2025 

(monatlich in Euro) 
Entgelt- 
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16   4.948,85 5.114,94 5.651,24 6.276,41 6.552,17 
P 15   4.847,09 4.999,09 5.379,10 5.833,89 6.007,57 
P 14   4.734,92 4.883,26 5.254,07 5.757,88 5.849,82 
P 13   4.622,78 4.767,43 5.129,03 5.390,13 5.457,55 
P 12   4.398,42 4.535,73 4.878,96 5.089,81 5.187,87 
P 11   4.174,11 4.304,05 4.628,90 4.844,63 4.942,71 
P 10   3.951,87 4.072,74 4.415,60 4.581,08 4.685,28 
P 9   3.770,53 3.951,87 4.072,74 4.305,27 4.403,33 
P 8   3.490,40 3.647,59 3.849,10 4.011,86 4.239,52 
P 7   3.304,69 3.490,40 3.776,15 3.919,00 4.066,15 
P 6 2.820,44 2.990,59 3.161,86 3.526,14 3.619,00 3.790,39 
P 5 2.718,00 2.950,63 3.019,01 3.133,28 3.219,01 3.420,40 

 

Tabelle TVöD  
Anlage E (Pflegedienst) 
gültig ab 1. April 2025  

(monatlich in Euro) 
Entgelt- 
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16   5.097,32  5.268,39  5.820,78  6.464,70  6.748,74  
P 15   4.992,50  5.149,06  5.540,47  6.008,91  6.187,80  
P 14   4.876,97  5.029,76  5.411,69  5.930,62  6.025,31  
P 13   4.761,46  4.910,45  5.282,90  5.551,83  5.621,28  
P 12   4.530,37  4.671,80  5.025,33  5.242,50  5.343,51  
P 11   4.299,33  4.433,17  4.767,77  4.989,97  5.090,99  
P 10   4.070,43  4.194,92  4.548,07  4.718,51  4.825,84  
P 9   3.883,65  4.070,43  4.194,92  4.434,43  4.535,43  
P 8   3.600,40  3.757,59  3.964,57  4.132,22  4.366,71  
P 7   3.414,69  3.600,40  3.889,43  4.036,57  4.188,13  
P 6 2.930,44  3.100,59  3.271,86  3.636,14  3.729,00  3.904,10  
P 5 2.828,00  3.060,63  3.129,01  3.243,28  3.329,01  3.530,40  
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Anlage G 

I. Beschäftigte, die Entgelt nach der Anlage A zum TVöD erhalten (ausgenommen 
Beschäftigte nach nachfolgender Ziffer III) 

Entgelt-
gruppe 

Stundenentgelt 
gültig bis  

31. März 2025 
(in Euro) 

Stundenentgelt 
gültig ab  

1. April 2025  
(in Euro) 

EG 15 41,03 42,31 
EG 14 37,87 39,05 
EG 13 34,72 35,80 
EG 12 34,04 35,10 
EG 11 33,59 34,63 
EG 10 30,50 31,45 
EG 9c 26,76 27,59 
EG 9b 26,12 26,93 
EG 9a 25,46 26,25 
EG 8 24,30 25,06 
EG 7 23,39 24,12 
EG 6 22,59 23,29 
EG 5 21,20 21,86 
EG 4 20,53 21,17 
EG 3 19,94 20,56 
EG 2 19,33 19,93 
EG 1 15,61 16,10 
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II. Anlage E 

Entgelt-
gruppe 

Stundenentgelt 
gültig bis  

31. März 2025 
(in Euro) 

Stundenentgelt 
gültig ab  

1. April 2025  
(in Euro) 

P 16 36,57 37,71 
P 15 33,87 34,92 
P 14 31,93 32,92 
P 13 30,04 30,97 
P 12 28,59 29,48 
P 11 27,82 28,69 
P 10 26,40 27,22 
P 9 25,82 26,62 
P 8 25,30 26,09 
P 7 24,35 25,11 
P 6 22,27 22,96 
P 5 20,52 21,16 
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III. Beschäftigte, die nach dem Teil A Abschnitt I Ziffer 2 der Anlage 1 - Entgeltordnung 
(VKA) eingruppiert oder nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA den Entgeltgruppen der 
Anlage A zum TVöD zugeordnet sind 

Entgelt-
gruppe 

Stundenentgelt  
gültig bis  

31. März 2025 
(in Euro) 

Stundenentgelt  
gültig ab  

1. April 2025 
(in Euro) 

9a 26,09 26,90 
8 25,15 25,93 
7 24,03 24,78 
6 23,10 23,82 
5 22,09 22,78 
4 21,07 21,73 
3 20,24 20,87 

2Ü 19,40 20,00 
2 18,88 19,47 
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Anhang zu der Anlage A  
 

Beschäftigte im Pflegedienst 
 

Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 1 erhalten die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 
1b zum BAT) 
a) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. 

Va mit Aufstieg nach Kr. VI, Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg 
nach Kr. VI  
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3 
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3, 
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3, 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4, 

 
b) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen 

Kr. V mit Aufstieg nach Kr. VI 
- in der Stufe 1 den Tabellenwert der Stufe 2, 
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3, 
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3, 
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3, 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4, 

 
c) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. V 

mit Aufstieg nach Kr. Va  
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5, 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6, 

 
d) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IV 

mit Aufstieg nach Kr. V und weiterem Aufstieg nach Kr. Va  
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5, 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6, 
 

e) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. IV 
mit Aufstieg nach Kr. V  
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5
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f) in der Entgeltgruppe 4 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. 

II mit Aufstieg nach Kr. III und weiterem Aufstieg nach Kr. IV sowie Kr. III mit 
Aufstieg nach Kr. IV  
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 5, 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, 

 
g) in der Entgeltgruppe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. I 

mit Aufstieg nach Kr. II  
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 4 Stufe 6. 
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Niederschriftserklärungen 
 
0.1 Zur Protokollerklärung zu § 1 Abs. 144: 
1Vom Geltungsbereich des BT-B nicht erfasst werden insbesondere Lehrkräfte an 
Heim- und Internatsschulen. 2Für diese gelten die Sonderregelungen des § 51 BT-V. 
3Lehrkräfte an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden Ein-
richtungen fallen unter den BT-B, soweit diese nicht unter den BT-K fallen. 
 
1.  Zu § 1 Abs. 2 Buchst. b: 
Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zulagen und 
Zuschläge nicht berücksichtigt. 
 
2. Zu § 1 Abs. 2 Buchst. s: 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass studentische Hilfskräfte Beschäftigte 
sind, zu deren Aufgabe es gehört, das hauptberufliche wissenschaftliche Personal in For-
schung und Lehre sowie bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu unterstüt-
zen. 
 
3. Zu § 4 Abs. 1: 
Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unterscheidet 
sich nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“. 
 
3.1 Zu § 5.1 Abs. 4 Satz 3: 
Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst müssen in Einrichtungen tätig sein, in 
denen auch Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum 
Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege betreut werden, und für Kinder oder Ju-
gendliche erzieherisch tätig sein. 
 
3.2  Zu § 7 Abs. 1 Satz 145: 
Der Anspruch auf die Wechselschichtzulage ist auch erfüllt, wenn unter Einhaltung der 
Monatsfrist zwei Nachtdienste geleistet wurden, die nicht zwingend unmittelbar aufei-
nander folgen müssen. 
 
4. Zu § 8 Abs. 3: 
Zur Erläuterung von § 8 Abs. 3 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind sich die 
Tarifvertragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wochenendrufbe-
reitschaft am Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so erhalten Beschäf-
tigte folgende Pauschalen: Zwei Stunden für Freitag, je vier Stunden für Samstag und 
Sonntag, keine Pauschale für Montag. Sie erhalten somit zehn Stundenentgelte. 
  

 
44 Entspricht Niederschriftserklärung zu § 40 Abs. 1 BT-B. 
45 Entspricht Niederschriftserklärung zu § 48 Abs. 2 BT-B.  
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4.1  Zu den §§ 6 bis 1046: 
1Die Dokumentation der Arbeitszeit, der Mehrarbeit, der Überstunden, der Bereit-
schaftsdienste etc. ist nicht mit dem Arbeitszeitkonto gem. § 10 TVöD gleichzusetzen. 
2Arbeitszeitkonten können nur auf der Grundlage des § 10 TVöD durch Betriebs- bzw. 
einvernehmliche Dienstvereinbarungen eingerichtet und geführt werden. 
 
5. Zu § 10 Abs. 4: 
Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht be-
gründet. 
 
6. Zu § 14 Abs. 1: 
1. Ob die vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit einer höheren Entgelt-

gruppe entspricht, bestimmt sich im Bereich der VKA für nach einem gemäß § 2 
Abs. 2 TVÜ-VKA weitergeltenden Lohngruppenverzeichnis eingruppierte Be-
schäftigte nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA. 

2. Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung ei-
ner höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit ist. 

 
6.1. Zu § 15 Abs. 2.2d47: 
Für die in Absatz 2.2d genannten Beschäftigten gelten die Regelungen des Allgemei-
nen Teils sowie die entsprechenden Regelungen des TVÜ-VKA.  
 
7. [nicht besetzt] 
 
8. Zu § 16 Abs. 2 Satz 2: 
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass stichtagsbezogene Verwerfun-
gen zwischen übergeleiteten Beschäftigten und Neueinstellungen entstehen können. 
 
8a. Zu § 16 Abs. 2a:  
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die erworbene Stufe im Sinne 
des § 16 Abs. 2a auch eine individuelle Endstufe im Sinne des § 6 Abs. 4 Satz 1, 
§ 7 Abs. 2 erste Alternative oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-VKA oder eine individuelle 
Zwischenstufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-VKA sein 
kann. 
 
9. [nicht besetzt] 
 

 
46 Entspricht Niederschriftserklärung zu §§ 6 bis 10 AT i.V.m. §§ 45 bis 50 BT-B. 
47 Entspricht Niederschriftserklärung zu § 51 Abs. 6 BT-B.  
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10. Zu § 17 Abs. 4 Satz 3 (in der bis zum 31. März 2019 geltenden Fassung): 
1Bei einer Höhergruppierung aus der Entgeltgruppe 9a Stufen 2 bis 4 in die Entgelt-
gruppe 9b beginnt abweichend vom ansonsten gültigen Grundsatz in der Entgelt-
gruppe 9b die Stufenlaufzeit nicht neu. 2Die Anrechnung der in diesen Stufen in der 
Entgeltgruppe 9a zurückgelegten Stufenlaufzeiten auf die jeweils maßgebliche Stufen-
laufzeit in der Entgeltgruppe 9b ist allein dem Umstand geschuldet, dass im Rahmen 
der Entgeltordnung (VKA) zum TVöD die bisherige Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgrup-
pen 9a und 9b aufgeteilt wurde und hierbei das Tabellenentgelt in der Stufe 2 der 
Entgeltgruppe 9b nur geringfügig über dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 9a Stufe 
2 liegt und die Tabellenentgelte der Stufen 3 und 4 in den Entgeltgruppen 9a und 9b 
identisch sind. 3Die Mitnahme der Stufenlaufzeit in diesen Fällen vermeidet Eingriffe in 
der Erwerbsbiografie der Beschäftigten bis zum Erreichen der Stufe 5 in der Entgelt-
gruppe 9b. 
 
11. [nicht besetzt] 
 
12. Zu § 18 Abs. 3: 
Das als Zielgröße zu erreichende Gesamtvolumen von 8 v.H. wird wie folgt finanziert  
- Anteil aus auslaufenden Besitzständen in pauschalierter Form, 
- im Rahmen zukünftiger Tarifrunden.  
Die Tarifvertragsparteien führen erstmals Mitte 2008 Gespräche über den Anteil aus 
auslaufenden Besitzständen und über eine mögliche Berücksichtigung von Effizienz-
gewinnen. 
 
13. Zu § 18: 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im Sinne 
des § 4 TV ATZ sind. 
 
14. Zu § 18 Abs. 5 Satz 2: 
1Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass aus Motivationsgründen die 
Vereinbarung von Zielen freiwillig geschieht. 2Eine freiwillige Zielvereinbarung kann 
auch die Verständigung auf zum Teil vorgegebene oder übergeordnete Ziele sein, z.B. 
bei der Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrechtlicher Vorgaben, Grundsatzent-
scheidungen der Verwaltungs-/Unternehmensführung. 
 
15. Zu § 18 Abs. 5 Satz 3: 
Die systematische Leistungsbewertung entspricht nicht der Regelbeurteilung. 
 
16. Zu § 18 Abs. 7: 
1. Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeentscheidung über Leis-

tungsentgelte im Einzelfall. 
2. Die nach Abs. 7 und die für Leistungsstufen nach § 17 Abs. 2 gebildeten betrieb-

lichen Kommissionen sind identisch.  
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17. Zu § 18 Abs. 8: 
Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass der ATV, der ATV-K sowie die Sat-
zungen der VBL und der kommunalen Zusatzversorgungskassen bis spätestens 
31. Dezember 2006 entsprechend angepasst werden. 
 
18. Zu § 20 Abs. 2 Satz 1: 
Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgelt-
gruppe 2Ü zu den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgruppe 15Ü 
zu den Entgeltgruppen 13 bis 15 gehören. 
 
18a.  Zu § 20 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c 
Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gleich. 
 
19. [nicht besetzt] 
 
19a. [nicht besetzt] 
 
20. Zu § 29 Abs. 1 Buchst. f: 
Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich ver-
ordnete Behandlung. 
 
21. Zu § 29 Abs. 6: 
Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass vom Begriff der kommunalen 
Studieninstitute und Verwaltungsschulen Einrichtungen umfasst sind, die im Auftrag 
einer oder mehrerer Kommunalverwaltungen Beschäftigte für Aufgaben im Bereich der 
Allgemeinen Verwaltung aus-, weiter- und fortbilden und deren Kernaufgabe die Be-
rufsausbildung insbesondere zum/r Verwaltungsfachangestellten und die Aufstiegs-
fortbildung zum/r Verwaltungsfachwirt/in oder die Abschlüsse nach Angestelltenlehr-
gang I und II sind 
 
22. Zur Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA): 
Zu der Protokollerklärung Nr. 14 im Teil B Abschnitt XXIV.: 
1Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) ist eine Organisationsbezeichnung, die auch durch 
andere Begriffe wie z.B. Kommunaler Sozialer Dienst (KSD) ersetzt sein kann. 2Der 
Begriff bezeichnet hier die Aufgabenstellung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und 
muss nicht mit der Benennung der Organisationsform bei dem einzelnen Arbeitgeber 
übereinstimmen. 
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Legende über die Entsprechungen der 
TVöD-B-Regelungen zu den jeweiligen Bestimmungen 

im TVöD-AT bzw. BT-B 

TVöD-B TVöD-AT BT-B 

§ 1 (Geltungsbereich)  
In Abs. 1 ist § 40 Abs. 1 BT-B 
redaktionell integriert. 

§ 1  § 40 

§ 1 Abs. 4 (Besondere Rege-
lung zum Geltungsbereich 
TVöD) 

 § 41  

§ 2 (Arbeitsvertrag, Nebenab-
reden, Probezeit) § 2  

§ 3 (Allgemeine Arbeitsbedin-
gungen) 
Abs. 3.1 (Nebentätigkeit von 
Ärztinnen und Ärzten) 

§ 3 (ist modifiziert) § 43  

§ 3.1 (Allgemeine Pflichten der 
Ärztinnen und Ärzte)  § 42  

§ 3.2 (Betrieblicher Gesund-
heitsschutz/Betriebliche Ge-
sundheitsförderung der Be-
schäftigten im Sozial- und Er-
ziehungsdienst) 

 § 53 

§ 3.2a (Regenerationstage/ 
Umwandlungstage)  § 53a 

§ 4 (Versetzung, Abordnung, 
Zuweisung, Personalgestel-
lung) 

§ 4  

§ 5 (Qualifizierung) § 5  

§ 5.1 (Qualifizierung – in be-
sonderen Fällen)   § 44  

§ 6 (Regelmäßige Arbeitszeit) 
Abs. 3 S. 3 und Protokollerklä-
rung zu Abs. 3 S. 3 modifiziert 
wegen § 6.1 

§ 6 (ist modifiziert) § 48 Abs. 1 
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TVöD-B TVöD-AT BT-B 

§ 6 Abs. 9.1 entspricht § 56 
Abs. 2 BT-B  § 56 Abs. 2 

§ 6.1 (Arbeit an Sonn- und Fei-
ertagen)  § 49  

§ 7 (Sonderformen der Arbeit) 
Abs. 1 S. 1 ersetzt durch § 48 
Abs. 2 BT-B 

§ 7 (ist modifiziert) § 48 Abs. 2  

§ 7 (Bereitschaftsdienst und 
Rufbereitschaft) 
Abs. 3 entspricht § 45 Abs. 1 
S. 1 BT-B 

 § 45 Abs. 1 S. 1 

§ 7.1 (Bereitschaftsdienst und 
Rufbereitschaft)  § 45  

§ 8 (Ausgleich für Sonderfor-
men der Arbeit) 
Abs. 1 S. 2 Buchst. f, 2 Alt. ent-
spricht § 49a Abs. 1 BT-B 
Abs. 4 ersetzt durch § 8.1. 
Abs. 5 entspricht § 49a Abs. 2 
BT-B 

§ 8 (ist modifiziert) § 49a 

§ 8.1 (Bereitschaftsdienstent-
gelt)   § 46  

§ 9 (Bereitschaftszeiten) § 9  

§ 10 (Arbeitszeitkonto) § 10  

§ 11 (Teilzeitbeschäftigung) § 11  

§ 12 (Eingruppierung) § 12  

§ 12.1 (Ärztinnen und Ärzte) 
(aufgehoben)   

§ 12.2 (Entgelt der Beschäftig-
ten in der Pflege) 
(aufgehoben) 
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TVöD-B TVöD-AT BT-B 

§ 12.3 (Entgelt der Beschäftig-
ten im Sozial- und Erziehungs-
dienst) 
(aufgehoben) 

  

§ 13 (Eingruppierung in beson-
deren Fällen) § 13  

§ 14 (Vorübergehende Übertra-
gung einer höherwertigen Tä-
tigkeit) 

§ 14  

§ 15 (Tabellenentgelt)  
Abs. 2.2, 2.2a bis 2.2e entspre-
chen § 51 Abs.1, 3 bis 7 BT-B.  

§ 15 (ist modifiziert) § 51 Abs. 1, Abs. 3 bis 7 
 

§ 15 Abs. 2.1 S. 2 entspricht 
§ 51a Abs. 1 BT-B. 
Abs 2.3a und 2.3b entsprechen 
§ 51a Abs. 4 und 5 BT-B 

 § 51a Abs. 1, 4 und 5 

§ 15 Abs. 2 S.2 entspr. § 52 
Abs. 1 BT-B.  
Abs. 2.1 S.1 entspr. § 52 
Abs. 3 BT-B. 
Abs. 2.4 entspr. § 52 Abs. 6 
BT-B 

 § 52 Abs. 1, Abs. 6 

§ 16 (Stufen der Entgelttabelle) 
Abs. 3.3 entspr. § 51 Abs. 2 
BT-B 

§ 16 (ist modifiziert) § 51 Abs. 2 
 

§ 16 Abs. 2.2, Abs. 3.2 ent-
sprechen § 51a Abs. 2, Abs. 
3.2 BT-B. 

 § 51a Abs. 2, Abs. 3 

§ 16 Abs. 2.1 entspricht § 52 
Abs. 2 S. 1 - 5 BT-B. 
Abs. 3.1 entspricht § 52 Abs. 2 
S. 6 BT-B. 
Abs. 4.1 entspricht § 52 Abs. 2 
S. 7 und 8. 

 § 52 Abs. 2 
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TVöD-B TVöD-AT BT-B 

§ 17 (Allgemeine Regelungen 
zu den Stufen) 
Abs. 4a.2 entspricht § 50 
Abs. 1 BT-B, sowie die Proto-
kollerklärung Nr.1 zu den 
Abs. 4, 4a, 4a.1 und 4a.2. 
§ 17 Abs. 4.1 entspricht § 50 
Abs. 2 BT-B 

§ 17 (ist modifiziert) § 50 

§ 17 Abs. 4a.1 entspricht § 52 
Abs. 4 BT-B. Entsprechende 
Protokollerklärung Nr. 1 zu 
Abs. 4, 4a, 4a.1 und 4a.2. 

 § 52 Abs. 4 

§ 18 (Leistungsentgelt) § 18   

§ 18a (Alternatives Entgeltan-
reiz-System) § 18a  

§ 19 (Erschwerniszuschläge) § 19  

§ 20 (Jahressonderzahlung) 
Abs. 2.2 entspr. § 52 Abs. 5 
BT-B 

§ 20 (ist modifiziert) § 52 Abs. 5 

§ 20 Abs. 2.1 entspricht § 52a 
BT-B  § 52a 

§ 21 (Bemessungsgrundlage 
für die Entgeltfortzahlung) § 21  

§ 22 (Entgelt im Krankheitsfall) § 22    

§ 23 (Besondere Zahlungen) 
Abs. 4 entspricht § 56 Abs. 1 
BT-B 

§ 23 (ist modifiziert) § 56 Abs. 1  

§ 24 (Berechnung und Auszah-
lung des Entgelts) § 24  

§ 25 (Betriebliche Altersversor-
gung) 

§ 25  

§ 26 (Erholungsurlaub) 
Abs. 1 S. 6 und 7 entsprechen 
§ 54 BT-B 

§ 26 (ist modifiziert) § 54 
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TVöD-B TVöD-AT BT-B 

§ 27 (Zusatzurlaub) 
Abs. 3.1 entspr. § 55 Abs. 1 
S. 1 und 2 BT-B 
Abs. 4 S.2 entspr. § 55 Abs.1 
S. 3 BT-B.  
Abs. 3.2 und 3.3 entsprechen 
§ 55 Abs. 2 und 3 BT-B. 
Protokollerklärung Nr. 1 redak-
tionell angepasst. Protokoller-
klärung Nr. 2 entspricht Proto-
kollerklärung zu § 55 Abs. 1 
BT-B.  

§ 27 (ist modifiziert) § 55  

§ 28 (Sonderurlaub) § 28  

§ 29 (Arbeitsbefreiung) § 29  

§ 30 (Befristete Arbeitsver-
träge) § 30  

§ 31 (Führung auf Probe) § 31  

§ 32 (Führung auf Zeit) § 32  

§ 33 (Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ohne Kündigung) § 33  

§ 34 (Kündigung des Arbeits-
verhältnisses) § 34  

§ 35 (Zeugnis) § 35  

§ 36 (Anwendung weiterer Ta-
rifverträge) § 36  

§ 37 (Ausschlussfrist) § 37  

§ 38 (Begriffsbestimmungen) § 38   

§ 38a (Übergangsvorschriften) § 38a   
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TVöD-B TVöD-AT BT-B 

§ 39 (In-Kraft-Treten) 
Abs. 1 angepasst aufgrund § 4 
Abs. 1 ÄTV Nr. 1 zum BT-K 
vom 1. August 2006.  
Abs. 1.1 entspricht § 4 Abs. 2 
ÄTV Nr. 1 zum BT-K vom 
1. August 2006.  

§ 39 (ist modifiziert) § 4 ÄTV Nr. 1 zum BT-K 
vom 1. August 2006  

Anhang zu § 6 (Arbeitszeit von 
Cheffahrerinnen und Cheffah-
rern) 

Anhang zu § 6  

Anhang zu § 9  
A. (Bereitschaftszeiten Haus-
meisterinnen/Hausmeister) 
B. (Bereitschaftszeiten im Ret-
tungsdienst und in Leitstellen) 

Anhang zu § 9   

Anlage 1 – Entgeltordnung 
(VKA) 

Anlage 1 – Entgeltord-
nung (VKA)  

Anlage A (Tabellenentgelt)  Anlage A  

Anlage B (aufgehoben) Anlage B (aufgehoben)  

Anlage C (Tabellenentgelt Be-
schäftigte im Sozial- und Erzie-
hungsdienst) 

 Anlage C 

Anhang zu der Anlage A  
(aufgehoben) 

Anhang zu der  
Anlage A (aufgehoben)  

Anhang zu der Anlage C 
(gestrichen)  Anhang zu der Anlage C 

(gestrichen) 

Anlage D (Tabellenentgelt für 
Ärztinnen und Ärzte)  § 51 Abs. 1 

Anlage E (Tabellenentgelt für 
Beschäftigte in der Pflege)   Anlage E 

Anlage F (aufgehoben)  Anlage 7 TVÜ-VKA 
(aufgehoben) 

Anlage G   Anlage G 
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